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1. Allgemeines 

1.1. Anlass, Ziel und Erfordernis der Planung 

Die Energiewende ist zentral für eine sichere, umweltverträgliche und wirtschaftlich erfolgreiche 
Zukunft. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu sein. 
Dem Stromsektor kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Bis 2035 soll der Stromsektor dekarboni-
siert werden und weitgehend ohne die Emission von Treibhausgasen auskommen. Im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) sind 215 Gigawatt installierter Photovoltaik-Leistung im Jahr 2030 
als Zwischenziel gesetzt. Dazu bedarf es einer Verdreifachung des Photovoltaik-Ausbau von der-
zeit ca. 7,3 Gigawatt (GW) auf 22 GW pro Jahr. Der Zubau soll sich hälftig auf Dach- und Freiflä-
chenanlagen aufteilen, um sowohl dem Anliegen eines Zubaus zu möglichst niedrigen Kosten 
durch Freiflächenanlagen als auch dem Anliegen verbrauchsnaher Stromerzeugung und Flä-
chenschonung durch Dachanlagen gleichgewichtig Rechnung zu tragen. 

PV-Freiflächenanlagen ermöglichen eine schnelle Skalierung des PV-Zubaus. Im Rahmen ver-
schiedener Gesetzgebungsverfahren hat die Bundesregierung daher diverse Maßnahmen zur 
Steigerung und Beschleunigung des Ausbaus von PV-Freiflächenanlagen beschlossen. Neben 
der Anpassung der Förderhöhen wurde im EEG auch die förderfähige Flächenkulisse von 200 
auf 500 m beiderseits von Autobahnen und Schienen erweitert. Im Baurecht wurde die Außenbe-
reichsprivilegierung auf Vorhaben zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Flächen in einem 
200 m Korridor zu Autobahnen oder Schienenwegen mit mindestens zwei Hauptgleisen ausge-
weitet.  

Auch das Land Brandenburg verfügt über gute Bedingungen zur Nutzung der Solarenergie. Mit 
der Energiestrategie 2040 wird der Transformationsprozess zu einer klimaneutralen Energiever-
sorgung in Brandenburg weiter vorangetrieben und an die neuen wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen angepasst. Um bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen, wird für den An-
teil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch bis 2030 ein Zielkorridor von 42-55 
% und bis 2040 von 68-85 % angestrebt. Bis 2040 sollen 15 GW Leistung durch Windkraft- und 
33 GW Leistung durch Photovoltaikanlagen installiert sein. 

Die Gemeinde Fichtenhöhe will diese Entwicklung unterstützen und hat dazu am 11.05.2023 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Plötzenhof“ beschlossen. Hierdurch sollen auf ei-
ner Fläche von etwa 107 ha die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Frei-
flächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 135 Megawatt (MW) geschaffen werden. 
Die Planung soll ebenfalls der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und dem nachhaltigen 
Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Da innerhalb der Gemeinde förderfähige 
gewerbliche oder militärische Konversionsflächen in relevanter Größe und Infrastrukturkorridore 
an Autobahnen fehlen bzw. an Bahnlinien nur in sehr begrenztem Umfang vorhanden sind, hat 
sich die Gemeinde Fichtenhöhe als Standort für das geplante Vorhaben für eine intensiv genutzte 
Ackerfläche entschieden, auf der unter den derzeitigen klimatischen Bedingungen (z.B. Trocken-
heit) eine landwirtschaftliche Nutzung mit vertretbarem Aufwand nicht mehr sinnvoll ist. 

Der Standort befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich. Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen zählen nur in einer Entfernung von 200 m zu Autobahnen oder Schienenwegen mit mindes-
tens zwei Hauptgleisen zu den privilegierten Außenbereichsvorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB). 
Ein Privilegierungstatbestand liegt daher für das durch die vorliegende Planung begründete Vor-
haben nicht vor. Auch eine Zulassung als sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB scheidet 
aus, da bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen regelmäßig eine Beeinträchtigung naturschutzrecht-
licher Belange oder der natürlichen Eigenart der Landschaft anzunehmen sein dürfte. Somit ergibt 
sich vorliegend das Erfordernis zur Aufstellung eines Bebauungsplans. Erst auf Grundlage der 
abgeschlossenen Bauleitplanung ist die Erteilung einer Baugenehmigung möglich.  
 

1.2. Verfahrensablauf und Planungsgrundlagen 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird in einem formalen bauplanungsrechtlichen Verfahren 
vollzogen. Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
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durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und deren 
Ergebnisse in einem Umweltbericht nach Anlage 1 BauGB beschrieben und bewertet werden. 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. Die Vermeidung und der Aus-
gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind zu berücksichtigen. Die Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist anzuwenden.  

Das Regelverfahren ist weiterhin durch eine zweistufige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gekennzeichnet. Nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sind die Öffentlichkeit sowie die berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung (Vorentwurf) zu unter-
richten. Hieran schließen sich die Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
an. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung sind die Entwurfsunterlagen zum B-Plan mit den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
für die Dauer von mindestens 30 Tagen im Internet sowie über andere leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeiten (z. B. durch eine öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen) zu veröffent-
lichen. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Stellung-
nahme aufgefordert. Die vorgebrachten Stellungnahmen werden geprüft und abgewogen. Über 
den Abwägungsvorschlag sowie den fertiggestellten Bebauungsplan entscheidet die Gemeinde-
vertretung. Der Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen und erlangt durch (ortsübliche) 
öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses Rechtsverbindlichkeit. Der Bebauungs-
plan ist mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB 
zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten. 

Als Kartengrundlage für den Bebauungsplan dient ein Auszug aus dem Amtlichen Liegenschafts-
kataster Informationssystem (ALKIS) des Landes Brandenburg in Verbindung mit dem Digitalen 
Geländemodell (DGM) 1m Bodenauflösung Brandenburg mit Berlin (© GeoBasis-DE/LGB). 

Nachfolgend sind die einzelnen im Laufe des Planverfahrens durchgeführten Verfahrensschritte 
entsprechend dem aktuellen Verfahrensstand aufgeführt: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fichtenhöhe hat am 11.05.2023 den Aufstellungsbe-
schluss für den vorliegenden B-Plan gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses 
erfolgte am 01.06.2023 im Amtsblatt für das Amt Seelow-Land Nr. 8. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fichtenhöhe hat am 08.08.2024 den Vorentwurf des Be-
bauungsplans „Solarpark Plötzenhof“ gebilligt und für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
bestimmt. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB ist durch Veröffentlichung 
des Vorentwurfs auf der Internetseite des Amtes Seelow-Land unter https://www.amt-seelow-
land.de  → Politik / Verwaltung → Bauen und Planen sowie auf dem Zentralen Landesportal unter 
https://bb.beteiligung.diplanung.de/ in der Zeit vom 04.09.2024 bis zum 09.10.2024 erfolgt. Zu-
sätzlich wurden die Vorentwurfsunterlagen während der Veröffentlichungsfrist im Bauamt des 
Amtes Seelow-Land (Raum 432, 3. OG), Küstriner Straße 67, 15306 Seelow öffentlich ausgelegt. 
Die Bekanntmachung der Veröffentlichung des Vorentwurfs erfolgte am 03.09.2024 im Amtsblatt 
für das Amt Seelow-Land Nr. 17. 

Gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 BauGB sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 04.09.2024 frühzeitig unterrichtet und zur Stel-
lungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fichtenhöhe hat am 08.05.2025 den Entwurf des Bebau-
ungsplans „Solarpark Plötzenhof“ gebilligt und für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

https://www.amt-seelow-land.de/
https://www.amt-seelow-land.de/
https://bb.beteiligung.diplanung.de/
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2. Planerische Rahmenbedingungen 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplan gelten: 

a) das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 

b) die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

c) die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 
ist 

d) die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Septem-
ber 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

 

2.2 Vorgaben übergeordneter Planungen 

Die Anpassung von Bauleitplänen an die Ziele der Raumordnung ist ein wesentlicher Grundsatz 
der kommunalen Bauleitplanung und in § 1 Abs. 4 BauGB verankert. Aufgabe der Raumordnung 
ist im Sinne des § 1 Raumordnungsgesetz (ROG), das Bundesgebiet durch die Abstimmung 
raumbedeutsamer Planung zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Der durch das ROG auf 
Bundesebene vorgegebene gesetzliche Rahmen wird durch die Länder über Raumordnungs-
pläne für das Landesgebiet ausgestaltet und im Weiteren durch die Planungsregionen teilraum-
spezifisch konkretisiert. In diesen Planwerken sind Ziele und Grundsätze der Raumordnung fest-
gehalten. Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von textlichen oder zeich-
nerischen Festlegungen, die als abschließend abgewogen gelten und damit durch die kommu-
nale Bauleitplanung direkt zu beachten sind. Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- 
oder Ermessensentscheidungen. Sie sind einer Abwägung noch zugänglich, hierbei jedoch mit 
einem besonderen Gewicht zu berücksichtigen. Das Verhältnis der unterschiedlichen Planungs-
ebenen (Bund – Land – Region – Kommune) wird jedoch auch durch das Gegenstromprinzip 
nach § 1 Abs. 3 ROG geprägt. Demnach sind die Belange der unteren Planungsebene bei der 
Erstellung des übergeordneten Planwerks zu berücksichtigen. 

Die die Planungsziele des vorliegenden Bebauungsplans betreffenden Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung ergeben sich aus dem Landesentwicklungsprogramm Brandenburg (LEPro 2007), 
dem Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR 2019) sowie 
aus den Planwerken für die Planungsregion Oderland-Spree. 
 

2.2.1 Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007) 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen der 
gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das LEPro enthält 
raumordnerische Grundsätze zur zentralörtlichen Gliederung, zu einer nachhaltigen Siedlungs-, 
Freiraum- und Verkehrsentwicklung und zur Entwicklung der Kulturlandschaft. Das LEPro 2007 
vom 15. Dezember 2007 (Land Berlin) bzw. vom 18.Dezember 2007 (Land Brandenburg) ist am 
1. Februar 2008 in Kraft getreten. 
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Wirtschaftliche Entwicklung 
Gemäß § 2 (3) LEPro (Grundsatz der Raumordnung) sollen in den ländlichen Räumen in Ergän-
zung zu den traditionellen Erwerbsgrundlagen neue Wirtschaftsfelder erschlossen und weiterent-
wickelt werden. 

 Die vorliegende Planung entspricht diesem Grundsatz. Die Nutzung solarer Strahlungs-
energie durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen stellt insbesondere für den ländlichen 
Raum ein nach dem LEPro „neues“ und tatsächlich mittlerweile etabliertes Wirtschaftsfeld 
dar, das für die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien und die Umsetzung der Kli-
maschutzziele von maßgeblicher Bedeutung ist.  

Kulturlandschaft 
Nach § 4 (2) LEPro (Grundsatz der Raumordnung) soll durch eine nachhaltige und integrierte 
ländliche Entwicklung die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, die touristischen Potenziale, die 
Nutzung regenerativer Energien und nachwachsender Rohstoffe in den ländlichen Räumen als 
Teil der Kulturlandschaft weiterentwickelt werden. 

 Die vorliegende Planung begründet die Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik) auf 
einer intensiv genutzten Ackerfläche, deren landwirtschaftliche Nutzung unter den sich 
derzeit verschärfenden klimatischen Bedingungen (z.B. Trockenheit) mit vertretbarem 
Aufwand nicht mehr sinnvoll ist.  Zur Integration des geplanten Vorhabens in das Land-
schaftsbild werden im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes zu diesem Bebau-
ungsplan mögliche Beeinträchtigungen analysiert und gegebenenfalls durch vorgeschla-
gene Maßnahmen ausgeglichen Dies entspricht dem Grundsatz einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung.  

 

2.2.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) konkretisiert als 
überörtliche und zusammenfassende Planung die Grundsätze der Raumordnung des LEPro und 
definiert den raumordnerischen Rahmen für die räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. 
Der LEP HR ist am 1. Juli 2019 in Kraft getreten. 

Freiraumentwicklung 
Im Rahmen der integrierten Freiraumentwicklung werden raumordnerische Grundsätze und Ziele 
zum Schutz der Freiraumfunktionen gegenüber raumbedeutsamer Inanspruchnahme und Zer-
schneidung festgelegt. Der bestehende Freiraum soll gemäß Grundsatz 6.1 in seiner Multifunkti-
onalität erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in An-
spruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes besonderes Ge-
wicht beizumessen. Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrie-
renden Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Gemäß Zielfestlegung 6.2 ist 
der in der Karte des LEP HR festgelegte Freiraumverbund zu sichern. Raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, 
sind ausgeschlossen, sofern sie die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbund-
struktur beeinträchtigen. 

 Die vorliegende Planung steht der Zielfestlegung nicht entgegen. Flächen des Freiraum-
verbunds werden nicht berührt. Durch die vorliegende Planung werden ca. 100 ha intensiv 
genutzter Ackerfläche und damit natürliche Bodenressourcen in beträchtlicher Flächen-
größe in Anspruch genommen. Die Versiegelung der Fläche bleibt durch die Photovoltaik-
nutzung jedoch auf ca. 2 % beschränkt, so dass wesentliche Bodenfunktionen (z. B. Ver-
sickerung, Vegetationsfähigkeit) erhalten bleiben.  Die Etablierung von extensivem Grün-
land unter den Photovoltaikmodulen wirkt Bodenerosion entgegen. Der Eintrag von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln durch die Landwirtschaft wird vermieden und über die 
Betriebszeit der Freiflächen-Photovoltaikanlage eine Regeneration des Bodens erzielt. 
Auch für Flora und Fauna geht mit dem Vorhaben eine Aufwertung einher. Die Größe der 
in Anspruch genommenen Ackerfläche stellt im Vergleich zu den landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im gesamten Gemeindegebiet einen geringen Anteil dar, so dass von 



Bebauungsplan „Solarpark Plötzenhof“ der Fichtenhöhe 

Begründung                                                                      Stand: Entwurf / April 2025 

7 

einer spürbaren Beeinträchtigung der Landwirtschaft nicht auszugehen ist. Die Planung 
erfolgt zudem in Abstimmung mit dem landwirtschaftlichen Bewirtschafter auf Ackerflä-
chen, auf denen eine landwirtschaftliche Nutzung bei zunehmender Trockenheit mit ver-
tretbarem Aufwand nicht mehr sinnvoll ist. Integrierte Freiraumentwicklung hat ökologi-
sche, ökonomische und soziale Belange gleichermaßen zu berücksichtigen und auf ein 
verträgliches Miteinander unterschiedlicher Nutzungsansprüche hinzuwirken. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere der Ausbau der Erneuerbaren Energien zu berücksich-
tigen, dem der Bundesgesetzgeber mit § 2 EEG besondere Bedeutung zukommen lässt 
(überragendes öffentliches Interesse). Aus diesen Gründen ist die Inanspruchnahme der 
Flächen für den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage aus Sicht der Gemeinde ge-
boten und mit den betreffenden Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 

 

2.2.3 Integrierter Regionalplan Oderland-Spree 

Die Gemeinde Fichtenhöhe im Landkreis Märkisch Oderland ist regionalplanerisch der Planungs-
region Oderland-Spree zugeordnet. Zur Umsetzung der mit dem LEP HR verbundenen Planungs-
aufträge wurden erste Planinhalte (Teil I: Freiraumverbund, Hochwasservorsorge, Verkehr sowie 
Teil II: Rohstoffsicherung, Gewerbe- und Industriegebiete, Trassenvorsorge Infrastruktur, Touris-
musschwerpunktraum) im Vorentwurf erarbeitet. Im November 2021 hat die Regionalversamm-
lung der Regionalen Planungsgemeinschaft (RGP) Oderland-Spree den Vorentwurf des Teil I, im 
November 2022 den zweiten Teil des Plankonzepts gebilligt. Nach derzeitigem Stand des Auf-
stellungsverfahrens zum Regionalplan liegen damit die Planungsinhalte betreffend keine verbind-
lichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung vor. Aus Teil I und II des Vorentwurfs lässt sich 
zudem keine unmittelbare Betroffenheit regionalplanerischer Belange ableiten. 
 

2.2.4 Sachlicher Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ 

Die Regionalversammlung der RGP Oderland-Spree hat am 13. Juni 2022 die Einleitung des 
Planverfahrens für einen Sachlichen Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ beschlossen, der 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung zur Steuerung der Planung und Errichtung raumbedeut-
samer Windenergieanlagen sowie Grundsätze der Raumordnung für die Planung und Errichtung 
solartechnischer Anlagen auf Freiflächen enthält. Am 29. Januar 2024 wurde die öffentliche Aus-
legung des Entwurfs Sachlicher Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree (TRP 
EE) beschlossen. Das Beteiligungs- und Auslegungsverfahren zum Planentwurf wurde im Zeit-
raum vom 11. März 2024 bis einschließlich 17. Mai 2024 durchgeführt. Nach derzeitigem Stand 
des Aufstellungsverfahrens zum Teilregionalplan liegen damit die Wind- und Solarenergienut-
zung betreffend keine verbindlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung vor.  

Als Festlegung zur Solarnutzung formuliert der Entwurf des TRP EE einen Grundsatz der Raum-
ordnung (G 1), nach dem die Träger der Bauleitplanung durch Berücksichtigung des Kriterienge-
rüstes (Anlage Kriteriengerüst Photovoltaik-Freiflächenanlagen) zu einer raumverträglichen Ent-
wicklung von raumbedeutsamen Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) beitragen sollen. 
Das Kriteriengerüst dient demnach als Orientierungshilfe für die kommunale Bauleitplanung.  Es 
lehnt sich an die „Gemeinsame Arbeitshilfe Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Energie an und vertieft diese um spezifische regionale Belange der 
Region Oderland-Spree. Das Kriteriengerüst besteht aus Positiv-, Abwägungs- und Negativkrite-
rien.  Erfüllt eine Fläche ein oder mehrere Positivkriterien, ist die Fläche unter Vorbehalt für die 
PV-FFA geeignet. Sofern nicht ausreichend geeignete Flächen zur Verfügung stehen, die Posi-
tivkriterien erfüllen, dienen die Abwägungskriterien zur Bewertung von Flächen, die, für raumbe-
deutsame PV-FFA bedingt geeignet sind. Trifft mindestens ein Negativkriterium auf eine Fläche 
zu, ist diese Anlage voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. Die endgültige Entscheidung für 
einen geeigneten Standort verbleibt jedoch bei der Gemeinde, die dies im Rahmen ihrer Pla-
nungshoheit durch die Bauleitplanung regeln können. Das Planvorhaben ist lediglich bei der Ge-
meinsamen Landesplanung anzuzeigen und mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
abzustimmen. Nachfolgend wird der mit Festlegung des Sondergebietes „Photovoltaik“ definierte 
Standort zur Errichtung einer PV-FFA in Hinblick die Positiv-, Abwägungs- und Negativkriterien 
bewertet.  
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Positivkriterien für die Flächenauswahl für die PV-FFA (Entwurf) 

[P 01] Konversionsflächen und Deponien 
 In der Gemeinde Fichtenhöhe sind keine Konversionsflächen oder Deponien vorhanden, 

die für die Errichtung einer PV-FFA in Frage kommen würden. 

[P 02] Sonstige Sondergebiete 
 Für das Gebiet der Gemeinde Fichtenhöhe bestehen rechtswirksame (Teil-)Flächennut-

zungspläne der vormals selbstständigen Gemeinden und jetzigen Ortsteile Alt Mahlisch, 
Carzig und Niederjesar. Im Flächennutzungsplan (FNP) für Carzig ist eine Sonderbauflä-
che für Windenergienutzung dargestellt. Diese entspricht nicht den gegenwärtig im TRP 
EE angewandten Planungskriterien (N 05 - Erweiterter Vorsorgeabstand von 800 m zu 
Splittersiedlungen und Wohngebäuden im Außenbereich). In der laufenden Aufstellung 
des Gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden Fichtenhöhe, Lindendorf und 
Vierlinden wird die Darstellung der Sonderbaufläche daher aufgehoben. Die in der 1. Än-
derung des FNP von Carzig dargestellte Sonderbaufläche für Solarenergieanlagen ist 
durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 01/16 „Solarpark Carzig“ unterlegt. 
Hier ist bereits eine PV-FFA realisiert worden und in Betrieb gegangen. Weitere für die 
Solarenergienutzung bestimmte Flächen oder Baugebiete sind in rechtskräftigen Plan-
werken der Gemeinde Fichtenhöhe nicht ausgewiesen. 

[P 03] Flächen mit einem durch technische Einrichtungen stark geprägten Landschaftsbild 
 Nordöstlich des Plangebietes befindet sich der Windpark Dolgelin-Libbenichen-Alt Mah-

lisch mit gegenwärtig 15 Windenergieanlagen (WEA). Im Osten liegt der Windpark Alt 
Mahlisch-Carzig mit 10 WEA. Das Landschaftsbild ist hierdurch entsprechend stark ge-
prägt. Der Standort des geplanten Solarparks „Plötzenhof“ erfüllt das Positivkriterium 
[P 03]. 

 
[P 04] Randstreifen von Schienenwegen 

 In der Gemeinde bestehen keine nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b (bb) privilegierten 
Standorte in einer Entfernung von bis zu 200 m zu Schienenwegen des übergeordneten 
Netzes mit mindestens zwei Hauptgleisen. Standorte in einer Entfernung von bis zu 500 m 
zu Schienenwegen gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c EEG befinden sich nördlich von 
Carzig an der Bahnstrecke Eberswalde–Frankfurt (Oder), wo bereits eine kleinere PV-
FFA realisiert ist. Die Gemeinde plant, die Photovoltaiknutzung hier weiter auszubauen 
und sieht dafür im Entwurf des Gemeinsamen Flächennutzungsplans die Darstellung ei-
ner Sonderbaufläche „Solarenergie“ vor, um einen geeigneten Standort an Schienenwe-
gen für die Errichtung einer PV-FFA zu nutzen. Das Positivkriterium wird somit im Rahmen 
einer anderen Bauleitplanung der Gemeinde erfüllt. 

[P 05] Fahrbahnen, Randstreifen von Bundesautobahnen 
 Im Gemeindegebiet sind keine Standorte innerhalb von 200 m bzw. 500 m zu Autobahnen 

vorhanden. 

[P 06] Verkehrsnebenflächen von regionalen Flugplätzen 
 In der Gemeinde bestehen keine Flächen, auf die das Positivkriterium [P 06] zutrifft. 

[P 07] Flächen im Anschluss an gewerblich-industrielle Nutzung 
 Das Kriterium [P 07] bezieht sich auf Fläche innerhalb von 3.000 m zu großflächigen Ge-

werbe- und Industriestandorten. Entsprechende Standorte sind im Gemeindegebiet und 
dessen Nahbereich nicht vorhanden. 

 
[P 08] Gewerbe- und Industriegebiete 

 In der Gemeinde bestehen keine (faktischen) Gewerbe- und Industriegebiete. 
 
[P 09] Geringfügig klimarobuste Böden 

 Geringfügig klimarobuste Böden wurden im Ergebnis der Wissenschaftlichen Kurzstudie 
zur Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft im integrierten Regional-
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plan Oderland-Spree klassifiziert und in der Arbeitskarte „Klimarobustheit der landwirt-
schaftlichen Flächen“ dargestellt. Demnach befindet sich der Standort „Solarpark Plötzen-
hof“ teilweise auf Flächen, die nach der Kurzstudie als gering klimarobust eingestuft wur-
den. Das Positivkriterium [P 09] wird somit teilweise erfüllt. 

[P 10] Realisierte Windparks 
 In der Gemeinde befinden sich die Windparks „Dolgelin-Libbenichen-Alt Mahlisch“ und Alt 

Mahlisch-Carzig“. Hiervon wird nur der Erstere im aktuellen Entwurf des TRP EE nicht 
wieder als Vorranggebiet für die Windenergienutzung ausgewiesen. Der „Solarpark Plöt-
zenhof“ befindet sich in direkter räumlicher Nähe zu den Windparks und zu überwiegen-
den Teilen innerhalb eines 2 km Radius. Das Positivkriterium [P 10] wird somit teilweise 
erfüllt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Windpark „Dolgelin-
Libbenichen-Alt Mahlisch“ eine Häufung von klimarobusten Böden auftritt (vgl. Negativkri-
terium [N 15]).  

Abwägungskriterien für die Flächenauswahl für die PV-FFA (Entwurf) 
 
[A 01] Relativ klimarobusten Böden 

 Der Standort „Solarpark Plötzenhof“ befindet sich teilweise auf Flächen, die nach der Wis-
senschaftlichen Kurzstudie zur Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
als relativ klimarobust eingestuft wurden. 

 
[A 02] Künstliche Seen 

 In der Gemeinde befinden sich keine künstlichen Seen. 
 
[A 03] Rohstoffflächen 

 In der Gemeinde befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Rohstoff(poten-
zial)flächen. 

 
[A 04] Gebiete im Naturpark und Biosphärenreservat 

 Das Gemeindegebiet befindet sich weder in einem Naturpark, noch in einem Biosphären-
reservat. 

 
[A 05] Landschaftsschutzgebiete 

 Auf dem Gebiet der Gemeinde befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete. 
 
[A 06] Europäische Vogelschutzgebiete 

 Auf dem Gebiet der Gemeinde befinden sich keine Europäischen Vogelschutzgebiete. 
 
[A 07] Bodendenkmäler 

 Nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmu-
seum sind im Plangebiet derzeit keine Bodendenkmale registriert. 

 
[A 08] Wiedervernässte Moorböden 

 Durch den „Solarpark Plötzenhof“ werden keine Moorböden in Anspruch genommen. 

[A 09] Maximale Flächengröße der PV-FFA Gebiete (100 ha) 
 Das für die Errichtung der PV-FFA bestimmte Sondergebiet umfasst eine Fläche von ca. 

101 ha, die sich in zwei Teilflächen mit einer Größe von 85 ha und 16 ha gliedert. Dem 
Abwägungskriterium [A 09] wird damit (nach raumordnerischen Maßstäben) entsprochen.  

[A 10] Minimalgröße von PV-FFA (15 ha) 
 Das für die Errichtung der PV-FFA bestimmte Sondergebiet umfasst eine Fläche von ca. 

101 ha. Dem Abwägungskriterium [A 10] wird damit entsprochen. 
 
[A 11] Schutzzone III, III A und B der Trinkwasserschutzgebiete 

 Auf dem Gebiet der Gemeinde befinden sich keine Trinkwasserschutzgebiete. 
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[A 12] Hochwertige Landschaftsbilder 
 Im Sachlichen Teilplan „Landschaftsbild“ des Landschaftsprogramms Brandenburg wird 

die Bedeutung des Landschaftsbildes für den Bereich des geplanten Solarparks „Plötzen-
hof“ als gering bis sehr gering bewertet. Hochwertige Landschaftsbildräume werden frei-
gehalten. Dem Abwägungskriterium [A 12] wird somit entsprochen. 

Negativkriterien für die Flächenauswahl für die PV-FFA (Entwurf) 

[N 01] Siedlungsgebiete sowie Flächen rechtskräftiger Bebauungspläne mit Ausweisungen von 
Wohn-, Mischgebieten 

 Der Standort des geplanten Solarparks „Plötzenhof“ befindet sich außerhalb tatsächlicher 
oder geplanter Siedlungsflächen. 

[N 02] Abstandszone zu Siedlungsgebieten und sonstigen geschützten Nutzungen 
 Der Standort des geplanten Solarparks „Plötzenhof“ befindet sich nicht innerhalb eines 

Abstands von 200 m zu tatsächlichen oder geplanten Siedlungsflächen. 

[N 03] 100-jährliches Hochwasser HQ100 sowie festgesetzte Überschwemmungsgebiete 
 Der Standort des geplanten Solarparks „Plötzenhof“ befindet sich nicht festgesetzten oder 

vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten. 

[N 04] Vorranggebiet Freiraumverbund Z 6.2 LEP HR 
 Das Bebauungsplangebiet berührt keine Vorranggebiete Freiraumverbund gemäß Ziel-

festlegung des Landesentwicklungsplans. 

[N 05] Naturschutzgebiete 
 Das Bebauungsplangebiet befindet sich weder in noch in unmittelbarer Nähe zu Natur-

schutzgebieten. 

[N 06] Fauna-Flora-Habitat-Gebiete 
 Das Bebauungsplangebiet befindet sich außerhalb von FFH-Gebieten. 

[N 07] Gesetzlich geschützte Biotope 
 Innerhalb des geplanten Solarparks „Plötzenhof“ befinden sich keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope. 

[N 08] Naturnahe Moorböden 
 Vom Bebauungsplan werden keine Flächen mit naturnahen Moorböden beansprucht. 

[N 09] Schutzzone I und II der Trinkwasserschutzgebiete 
 Die Schutzzonen I und II werden durch die vorliegende Planung nicht berührt. Das Be-

bauungsplangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 

[N 10] Natürliche oberirdische Gewässer 
 Der Standort des geplanten Solarparks „Plötzenhof“ befindet sich weder in noch an ober-

irdischen Gewässern. 

[N 11] Waldgebiete 
 Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Waldflächen im Sinne des § 2 LWaldG. 

[N 12] Flächennaturdenkmale 
 Es befinden sich keine Flächennaturdenkmale im Plangebiet. 

[N 13] Betriebsflächen von regionalen Flugplätzen 
 Die vorliegende Planung berührt keine Betriebsflächen von Flugplätzen. 

[N 14] Militärische Bereiche, deren Betreten verboten ist 
 Der geplante Solarpark „Plötzenhof“ befindet sich nicht im Bereich von militärischen An-

lagen. 

[N 15] Böden mit einem hohen Erfüllungsgrad ihrer Bodenfunktion – besonders klimarobuste Bö-
den 
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 Geringfügig klimarobuste Böden wurden im Ergebnis der Wissenschaftlichen Kurzstudie 
zur Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft im integrierten Regional-
plan Oderland-Spree klassifiziert und in der Arbeitskarte „Klimarobustheit der landwirt-
schaftlichen Flächen“ dargestellt. Demnach befindet sich der Standort „Solarpark Plötzen-
hof“ teilweise auf Flächen, die nach der Kurzstudie als besonders klimarobust eingestuft 
wurden.  

[N 16] Vorranggebiete Windenergienutzung 
 Das Bebauungsplangebiet befindet sich nicht in Vorranggebieten für die Windenergienut-

zung gemäß Entwurf TRP EE Oderland-Spree. 

Fazit: 
Der raumordnerische Grundsatz G 1 des Entwurfs des Sachlichen Teilregionalplans „Erneuer-
bare Energien“ Oderland-Spree einschließlich des Kriteriengerüstes Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen wurden durch die Gemeinde bei Standortwahl und Prüfung der Standorteignung berück-
sichtigt und haben Eingang in die bauleitplanerische Abwägung gefunden. Der gewählte Standort 
befindet sich in einem durch technische Einrichtungen stark geprägten Landschaftsbild und erfüllt 
damit das Positivkriterium [P 05]. Außerdem werden die Kriterien [P 09] und [P 10] teilweise erfüllt. 
5 von 10 Positivkriterien sind für das Gemeindegebiet nicht relevant. Insofern kann in Auswertung 
der Positivkriterien attestiert werden, dass der gewählte Standort grundsätzlich für die Errichtung 
einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geeignet ist. Die für den gewählten Standort bzw. das Ge-
meindegebiet relevanten Abwägungskriterien ([A 09], [A 10] und [A 12]) unterstützen die positive 
Standortbewertung. Von den Negativkriterien wird ausschließlich das Kriterium [N 15] vom Be-
bauungsplan berührt, das trifft aber nicht auf das gesamte Plangebiet zu, sondern beschränkt 
sich auf einzelne Teilflächen im Geltungsbereich und führt daher vorliegend nicht zum Ausschluss 
des gewählten Standortes für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Die Kurzstudie des ZALF ver-
folgt bei der Klassifizierung der Böden nach dem Grad ihrer Klimarobustheit einen theoretischen 
Ansatz, der im Wesentlichen auf kleinmaßstäbigen Daten basiert und somit nur bedingt für die 
Ebene der kommunalen Bauleitplanung geeignet ist. Dies zeigt sich im graphischen Ergebnis 
durch ein grobes Raster (250x250m), in dem die als besonders klimarobust klassifizierten Böden 
teilweise eine schachbrettartige heterogene Verteilung aufweisen, die nicht mit zusammenhän-
genden Bewirtschaftungsbereichen der Landwirtschaft korrespondieren. Eine effiziente Bewirt-
schaftung von Flächen setzt sowohl in der Landwirtschaft als auch bei der Photovoltaiknutzung 
größere zusammenhängende Flächen und die Vermeidung von Splitterflächen voraus. Bei der 
Standortwahl wurde sich daher unter anderem an bestehenden landwirtschaftlichen Schlägen 
orientiert. Dies führt im Ergebnis dazu, dass gleichermaßen Böden mit besonderer Klimarobust-
heit als auch Böden mit geringer Klimarobustheit vom Standort des geplanten Solarparks erfasst 
werden und vom Plangebiet überwiegend aber Flächen betroffen sind, die als relativ klimarobust 
eingestuft worden. Zudem befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet mit besonders hoher 
Nitratbelastung (nach § 13 a DüV), weshalb die Düngeverordnung des Landes Brandenburg eine 
Obergrenze für die Düngung vorschreibt. Dementsprechend sind die Flächen weniger ertragreich 
als andere. Die KBU (Kommission Bodenschutz im Umweltbundesamt) weist explizit daraufhin, 
dass Böden in sogenannten „Roten Gebieten“ geeignete Flächen für Photovoltaik-Freiflächen-
standorte sind. Da die Photovoltaiknutzung zeitlich begrenzt erfolgt (i. d. R. 20 bis 30 Jahre) ste-
hen die beanspruchten Flächen danach wieder landwirtschaftlichen Zwecken zur Verfügung und 
gehen nicht dauerhaft verloren. Darüber hinaus werden die betroffenen Flächen über den Zeit-
raum der Photovoltaiknutzung als extensives Grünland entwickelt und erhalten. Die nitratbelas-
teten Böden im Plangebiet können so regenerieren und eine signifikante Aufwertung hinsichtlich 
ihrer Bodenfunktionen erfahren. Die Wasserrückhaltefunktion wird gestärkt, die Wasser- und Win-
derosion gemindert und damit wesentliche Faktoren für die Klimarobustheit positiv beeinflusst.   
In Gesamtbewertung aller Kriterien ist der Standort daher aus Sicht der Gemeinde gut geeignet 
für die Photovoltaiknutzung und es bestehen im Gemeindegebiet keine Flächen, die unter Be-
rücksichtigung der Kriterien eine signifikant bessere Eignung aufweisen. 
 

2.2.5 Sachlicher Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ 

Der Sachliche Teilregionalplan trifft textliche und zeichnerische Festlegungen zur Raumstruktur und 
zu Grundfunktionalen Schwerpunkten und ist seit dem 27.10.2021 rechtskräftig. Die Planungsregion 
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Oderland-Spree wird hier in die Strukturräume Berliner Umland (BU) und den Weiteren Metropolraum 
(WMR) unterteilt. Innerhalb des WMR ist die Gemeinde Fichtenhöhe dem Ländlichen Gestaltungs-
raum zugeordnet. Hier sollen regionale Entwicklungskonzepte, die zur Gestaltung eines attraktiven 
Lebens- und Wirtschaftsraums beitragen, gefördert und unterstützt werden. Die Leistungen der Da-
seinsvorsorge und der Zugang zu diesen sollen im Sinne des Gleichwertigkeitsziels durch eine wir-
kungsorientierte Regionalentwicklung gesichert und eingerichtet werden (G 1.3). Entwicklungsper-
spektiven ergeben sich aus den Stärken der Region. Insbesondere die touristische Entwicklung und 
die Ernährungs-, Gesundheits- und Energiewirtschaft sollen dazu beitragen, die regionalen Erwerbs-
möglichkeiten zu verbessern und die Wertschöpfung zu steigern. 

 Die vorliegende Planung entspricht dem raumordnerischen Grundsatz (G 1.3). Mit dem Be-
bauungsplan „Solarpark Plötzenhof“ soll die planungsrechtliche Grundlage zur Errichtung ei-
ner Freiflächenphotovoltaikanlage geschaffen werden. Hiermit wird unmittelbar auf die Ent-
wicklung der Energiewirtschaft abgezielt und Möglichkeiten regionaler Wertschöpfung eröff-
net. 

2.3 Kommunale Planungen 

2.3.1 Flächennutzungsplan 

Die stufenweise Konkretisierung der zulässigen Raumnutzung setzt sich auf Ebene der kommu-
nalen Bauleitplanung fort. Durch das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB kommt die pla-
nerische Priorität des Flächennutzungsplans gegenüber dem Bebauungsplan zum Ausdruck. Da-
her ist die im Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet dargestellte Grundkonzeption der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung im Bebauungsplan fortzuentwickeln bzw. zu konkre-
tisieren. 
 
Für das Gebiet der Gemeinde Fichtenhöhe liegen mehrere Flächennutzungspläne bzw. faktische 
Teilflächennutzungspläne für die vormals selbstständigen Gemeinden und jetzigen Ortsteile Alt 
Mahlisch, Carzig und Niederjesar vor, die zwischen 1999 und 2001 aufgestellt wurden und nach 
dem freiwilligen Zusammenschluss im Jahr 2003 fortgelten. Seit Aufstellung der einzelnen Flä-
chennutzungspläne sind mehr als 20 Jahre vergangen. Vor dem Hintergrund der bundes- und 
landesweiten Ausbauziele der Erneuerbaren Energien, der zu erwartenden Wohnbauflächen-
nachfrage sowie der Gewerbeflächenentwicklung haben sich die voraussehbaren Bedürfnisse 
der gemeindeweiten Bodennutzung maßgeblich geändert.  Auf Grundlage des § 204 BauGB, der 
benachbarten Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, einen Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
aufzustellen, planen die Gemeinden Fichtenhöhe, Lindendorf und Vierlinden eine Neufassung 
ihrer fortgeltenden (Teil-)Flächennutzungspläne in Form eines Gemeinsamen Flächennutzungs-
plans. Dieser soll die Grundlage für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinden und ihrer 
Ortsteile in den nächsten Jahren bilden und eine gemeindeübergreifende, koordinierte Flächen-
nutzungsplanung schaffen. 

Im April 2022 haben die Gemeinden die Neuaufstellung eines Gemeinsamen Flächennutzungs-
planes (FNP) beschlossen. Mitte 2023 wurde ein entsprechender Vorentwurf erarbeitet, der dann 
Gegenstand einer frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung war. Die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung zum Entwurf des FNP erfolgte von November 2024 bis Januar 2025.  
Hierin werden für die Gebiete der drei Gemeinden insgesamt 14 Sonderbauflächen mit der 
Zweckbestimmung „Solarenergie“ dargestellt. Vier dieser Sonderbauflächen befinden sich ganz 
oder teilweise auf dem Gebiet der Gemeinde Fichtenhöhe.  

Sonderbauflächen Nr. 7 / Nr. 8: 
Die Sonderbaufläche Nr. 8 bildet den Bereich des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Nr. 01/16 „Solarpark Carzig“ ab. Dieser Bebauungsplan ist bereits umgesetzt, die 
Photovoltaikanlage ist in Betrieb. Die Sonderbaufläche Nr. 7 stellt die geplante südliche Erweite-
rung der zuvor genannten Fläche an der Bahnstrecke Eberswalde–Frankfurt (Oder) dar.  

Sonderbaufläche Nr. 9: 
Für den betreffenden Bereich im Südosten der Gemeinde (an der Grenze zur Stadt Lebus) hat 
die Gemeindevertretung Fichtenhöhe am 09.02.2023 den Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung 
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eines Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungsplanes zur Errichtung einer Pho-
tovoltaikfreiflächenanlage gefasst. Die Fläche findet daher im Gemeinsamen Flächennutzungs-
plan Berücksichtigung. 

 
Sonderbauflächen Nr. 10: 
Hiermit findet der vorliegende und in Aufstellung befindliche B-Plan „Solarpark Plötzenhof“ auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung Berücksichtigung (siehe nachfolgende Abbildung). Gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB kann der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht 
werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan 
aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. Nach derzeiti-
gem Planungsstand kann davon ausgegangen werden, dass dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB entsprochen wird. 

Abbildung: Ausschnitt Gemeinsamer Flächennutzungsplan (Stand: Entwurf, September 2024) 

Im östlichen Randbereich der Sonderbaufläche stellt der FNP lineare Gehölzpflanzungen (Baum-
reihen, Hecken) als Entwicklungsmaßnahmen dar. Gemäß Anhang 6 des zum FNP erarbeiteten 
Landschaftsplans handelt es sich hierbei um geplante Maßnahmen, die aus dem ursprünglichen 
Landschaftsplan übernommen wurden und auf ergänzende Pflanzungen von standortgerechten, 
heimischen Laubgehölzen in größeren Lücken der vorhandenen wegebegleitenden Baumreihen 
abzielen. Im vorliegenden Bebauungsplan ist der Weg (Weg zum Plötzenhof) mit den betreffen-
den Pflanzabschnitten nicht für die Photovoltaiknutzung vorgesehen. Das Wegeflurstück bleibt 
im Bestand erhalten.  

Im Bereich der durch den B-Plan im östlichen Gemeindegebiet bei Carzig festgesetzte Kompen-
sationsmaßnahme (Brache für die Wiesenweihe) stellt der FNP teils Flächen für die Landwirt-
schaft, teils Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft dar. Auf den Maßnahmeflächen soll gemäß Anhang 6 des Landschaftsplans die An-
lage stoffeintragsmindernde Pufferstreifen zum Libbenicher Mühlenfließ (Maßnahme P_16) bzw. 
eine extensive Grünlandnutzung (Maßnahme M_15) erfolgen. Damit wird auch diesbezüglich 
dem Entwicklungsgebot entsprochen. 
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Abbildung: Ausschnitt Gemeinsamer Flächennutzungsplan (Stand: Entwurf, September 2024) 

 

2.3.2 Bebauungsplan „Energiepark Komturei Lietzen“ der Gemeinde Lietzen 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lietzen hat in ihrer Sitzung am 19.07.2022 beschlossen, 
den Bebauungsplan „Energiepark Komturei Lietzen" aufzustellen, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zu schaffen. Der B-Plan 
befindet sich gegenwärtig in Aufstellung und hat in der 2. Jahreshälfte 2023 die frühzeitige Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach den §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB durchlaufen. Die Auf-
stellung des B-Plans obliegt der der Nachbargemeinde Lietzen im Rahmen ihrer Planungshoheit. 
Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzu-
stimmen. Aufgrund seiner unmittelbar angrenzenden Lage wird der B-Plan bei der vorliegenden 
Planung grundlegend berücksichtigt.  

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt ca. 185 ha und befindet sich zwischen der Ortslage Liet-
zen und der östlichen Gemeindegrenze zur Gemeinde Fichtenhöhe. Damit befinden sich die 
Plangebiete des B-Plans „Energiepark Komturei Lietzen“ und des vorliegenden B-Plans „Solar-
park Plötzenhof“ in unmittelbarer Nachbarschaft und grenzen auf einer Länge von ca. 650 m (nur 
getrennt durch den Ortsverbindungsweg Döbberin – Neu Mahlisch) aneinander. Als Art der bau-
lichen Nutzung setzt der Bebauungsplan ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
mit der Zweckbestimmung für die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflächen-
anlage (SO Photovoltaik) fest. Die Erschließung der Sondergebietsflächen ist über mehrere Zu-
fahrten entlang der Ortsverbindungsstraße Lietzen Vorwerk – Alt Mahlisch geplant.  

Aus städtebaulicher Sicht sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Konflikte erkennbar. Durch 
die gleichartige geplante bauliche Nutzung der benachbarten Planungen wird keine Konfliktlage 
(z. B. hinsichtlich des Störpotenzials/Störempfindlichkeit benachbarter baulicher Nutzungen) ge-
schaffen. Die verkehrliche Erschließung erfolgt für beide Plangebiete über die Ortsverbindungs-
straße Lietzen Vorwerk – Alt Mahlisch, wobei die Zufahrten für die auf Lietzener Seite geplante 
PV-Anlage direkt an die Gemeindestraße anbinden und die der vorliegenden Planung der Ge-
meinde Fichtenhöhe an einen Wirtschaftsweg (Weg zum Plötzenhof). Aus der Art der baulichen 
Nutzung lässt sich nur während der Bauphase ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwarten, so 

Bereich der externen  
Kompensationsmaßnahme 
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dass auch in verkehrlicher Hinsicht keine gegenseitigen Beeinträchtigungen bzw. erhebliche Aus-
wirkungen zu erwarten sind, die die Leistungsfähigkeit der betroffenen Gemeindestraße überstei-
gen. 

Im Sinne des bereits zuvor genannten Abstimmungsgebotes wird die Gemeinde Lietzen im Rah-
men des laufenden Planverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Plötzenhof“ 
beteiligt. Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung hat die Gemeinde Lietzen keine Be-
denken oder Anregungen geäußert. 
 

3. Plangebiet 

3.1. Lage und Geltungsbereich 

Die Gemeinde Fichtenhöhe befindet sich im Landkreis Märkisch Oderland, etwa 5 km südlich der 
Kreisstadt Seelow und wird vom Amt Seelow-Land verwaltet. Auf einer Gemeindegebietsfläche 
von ca. 22,91 km² leben 470 Einwohner (Stand: 31.12.20231). Zu den Nachbargemeinden zählen 
Lindendorf, Lietzen (beide Amt Seelow-Land) sowie Zeschdorf und die Stadt Lebus (beide Amt 
Lebus). 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Gemeindegebietes und grenzt hier unmittelbar an 
die Gebiete der Nachbargemeinden Lietzen (Westen) sowie Lindendorf (Norden). Innerhalb von 
2 km um das Plangebiet befinden sich die Ortslagen Lietzen, Vorwerk, Neu Mahlisch, Alt Mahlisch 
und Döbberin. Nördlich verläuft eine Gemeindestraße zwischen der Landesstraße L37 bei Lietzen 
und Alt Mahlisch. Die hiervon in südliche Richtung abgehenden Wege (Weg zum Plötzenhof und 
Ortsverbindung Döbberin – Neu Mahlisch) umrahmen das Plangebiet mit begleitenden Gehölz-
beständen. Der Lietzener Weg trennt das Plangebiet in eine nördliche und eine südliche Teilflä-
che. 
 
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Alt Mahlisch, Flur 3 die Flurstücke (ganz oder 
teilweise gemäß nachfolgender Tabelle und damit eine Fläche von ca. 107 ha.  

Tabelle: Flurstücke im Geltungsbereich des B-Plans „Solarpark Plötzenhof“ 

Gemarkung Flur Flurstück (vollständig) Flurstück (teilweise) 

Alt Mahlisch 3 1  

Alt Mahlisch 3 2  

Alt Mahlisch 3 3  

Alt Mahlisch 3 4  

Alt Mahlisch 3 5  

Alt Mahlisch 3 7  

Alt Mahlisch 3 8  

Alt Mahlisch 3 9  

Alt Mahlisch 3 10  

Alt Mahlisch 3 11  

Alt Mahlisch 3 12  

Alt Mahlisch 3 13  

Alt Mahlisch 3 14  

Alt Mahlisch 3 15  

Alt Mahlisch 3 16  

Alt Mahlisch 3 17  

 
1 Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg Dezember 2023 
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Alt Mahlisch 3 18  

Alt Mahlisch 3 19  

Alt Mahlisch 3 20  

Alt Mahlisch 3 21  

Alt Mahlisch 3 22  

Alt Mahlisch 3 23  

Alt Mahlisch 3  24 

Alt Mahlisch 3  27 

Alt Mahlisch 3 28  

Alt Mahlisch 3  29 

Alt Mahlisch 3  30 

Alt Mahlisch 3 31  

Alt Mahlisch 3 32  

Alt Mahlisch 3 33  

Alt Mahlisch 3 34  

Alt Mahlisch 3 35  

Alt Mahlisch 3 36  

Alt Mahlisch 3 37  

Alt Mahlisch 3 38  

Alt Mahlisch 3 39  

Alt Mahlisch 3 40  

Alt Mahlisch 3 45  

Alt Mahlisch 3 46  

Alt Mahlisch 3 47  

Alt Mahlisch 3 48  

Alt Mahlisch 3 49  

Alt Mahlisch 3 50  

Alt Mahlisch 3  51 

Alt Mahlisch 3 53  

Alt Mahlisch 3 54  

Alt Mahlisch 3 55  

Der Geltungsbereich lässt sich in der Örtlichkeit grob wie folgt abgrenzen: 

Norden: 
▪ entlang der nördlichen Grenze des Flurstücks 1, Flur 3, Gemarkung Alt Mahlisch innerhalb 

der Ackerfläche (entspricht Gemeindegrenze zur Gemeinde Lindendorf) 

Osten:  
▪ entlang des Wegs zum Plötzenhof bzw. des nach Süden weiterführenden Wegs 

Süden: 
▪ entlang der südlichen Grenze der Flurstücke 53, 54 und 55, Flur 3, Gemarkung Alt Mah-

lisch (entspricht der Bewirtschaftungsgrenze zwischen zwei Ackerflächen) 

Westen: 
▪ im Bereich der nördlichen Teilfläche entlang des Weges (OV Döbberin – Neu Mahlisch) 
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▪ im Bereich der südlichen Teilfläche entlang der westlichen Grenze des Flurstücks 55, Flur 
3, Gemarkung Alt Mahlisch (entspricht der Bewirtschaftungsgrenze zwischen zwei Acker-
flächen) 

Der zwischen der nördlichen und südlichen Teilfläche verlaufende Lietzener Weg bleibt bis auf 
eine schmale Verbindung an der östlichen Plangebietsgrenze vom Geltungsbereich ausgespart. 

Zum sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes zählt die Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf einer Teilfläche des Flur-
stücks 43, Flur 2, Gemarkung Carzig. Diese befindet sich im äußersten nordöstlichen Eck des 
Gemeindegebietes, das hier an die Gemeinde Lindendorf und das Gebiet der Stadt Lebus grenzt. 
Im Westen schließt die Kompensationsfläche an das Naturschutzgebiet Oderhänge Mallnow an, 
im Osten reicht sie bis an den Libbenicher Mühlenfließ heran. Sie umfasst ca. 3,71 ha. 

Der Geltungsbereich ist gemäß § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt und entsprechend der Planzei-
chenverordnung (PlanZV) in der Planzeichnung dargestellt. 

3.2. Bestandssituation 

Plangebiet 

Das Plangebiet stellt sich flächendeckend als intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche dar. 
Lediglich der östliche Randstreifen ist als Weg (Weg zum Plötzenhof) ausgeprägt, der hauptsäch-
lich als landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg dient. Auf Höhe des Plötzensees ist im Osten der 
nördlichen Teilfläche mit einer Kastanie ein Solitärbaum auf der Ackerfläche vorhanden. Im Übri-
gen ist die Ackerfläche jedoch ausgeräumt und weist keine strukturbildenden Elemente auf. Die 
Geländehöhen im Plangebiet variieren zwischen ca. 50 m und 60 m über NHN. Damit stellt sich 
das Gelände aber trotzdem als nur leicht bewegt/wellig dar.   

 
Abbildung: Orthophoto mit Plangebietsgrenzen (Kartengrundlage: DOP20c © GeoBasis-DE/LGB, 2023) 

 

Umgebung 

Das Plangebiet wird insbesondere im Osten und Westen durch lineare Gehölzstrukturen an be-
stehenden Wegen von seiner Umgebung abgegrenzt bzw. abgeschirmt. 

Die nähere Umgebung lässt sich grob wie folgt beschreiben:   

Norden: 
▪ weiterführende bis an die Gemeindestraße heranreichende Ackerfläche mit Gehölzinsel 

(ca. 1000 m² mit Bäumen bestockt) 
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▪ nördlich an die Gemeindestraße anschließend Ackerflächen mit Windenergieanlagen 
(nächstgelegene WEA des Windparks Dolgelin-Libbenichen-Alt Mahlisch in ca. 1300 m 
Entfernung) 

▪ Ortslage Neu Mahlisch in ca. 750 m Entfernung, Ortslage Vorwerk in ca. 1400 m Entfer-
nung (nordwestlich) 

Osten: 
▪ östlich des Wegs anschließende Ackerflächen mit eingelagerten Grünflächen und Gehölz-

strukturen um Oberflächengewässer (Plötzensee, Großer See, Pechsee) 
▪ Einzelgehöfte/Siedlungssplitter hinter den Seen 
▪ Ortslage Alt Mahlisch in ca. 1500 m Entfernung 
▪ Windpark Alt Mahlisch-Carzig in ca. 2000m Entfernung 

Süden: 
▪ weiterführende Ackerflächen mit einzelnen Ackerhohlformen 
▪ Ortslage Döbberin in ca. 1350 m Entfernung, Einzelgehöft in ca. 1100 m Entfernung (Süd-

osten) 

Westen: 
▪ im Bereich der nördlichen Teilfläche westlich des Wegs anschließende Ackerflächen mit 

eingelagerten Kleingewässern einschließlich Ufervegetation 
▪ im Bereich der südlichen Teilfläche Ackerflächen bis an den Weg heran, dahinter anschlie-

ßende Ackerflächen 
▪ Einzelgehöft in ca. 1600 m Entfernung, Ortslage Lietzen in ca. 2300 m Entfernung 

 

Geschützte Gebiete nach Naturschutzrecht und Wasserrecht 

Natura 2000-Schutzgebiete: 
Zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 zählen die europäischen Vogelschutzgebiete nach Artikel 4 
der Europäischen Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vo-
gelschutzrichtlinie) sowie die FFH-Gebiete nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 
der Europäischen Union zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen. 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb des Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Südwestlich 
reicht aber das FFH-Gebiet „Lietzen/Döbberin“ an das Plangebiet heran. Weitere Schutzgebiete 
nach Naturschutz- oder Wasserrecht werden von der Planung nicht berührt.  
 

Flächen und Objekte des Denkmalschutzes 

Baudenkmale, Gartendenkmale, technische Denkmale und Denkmalbereiche sowie Bodendenk-
male im Sinne des § 2 Abs. 2 BbgDSchG sind im Plangebiet nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht bekannt.  
 

Altlasten und Kampfmittel 

Nach Angabe der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Seelow-Land liegt nach derzei-
tigem Kenntnisstand auf den Flurstücken 24, 25, 26 und 27 (Flur 3, Gemarkung Alt Mahlisch) 
eine Altablagerung mit der Bezeichnung „Altablagerung Plötzenhof“, Reg.-Nr. 0242640105 vor. 
Kapitel 8 enthält daher bei Baumaßnahmen zu beachtende Hinweise. Darüber hinaus liegen für 
das Plangebiet derzeit aber keine Hinweise auf Altlasten bzw. Anhaltspunkte für eine Kampfmit-
telbelastung vor.  
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Anlagen von Ver- und Entsorgern 

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Diese verlaufen aus Rich-
tung Osten kommend im Lietzener Weg und dann innerhalb des Plangebietes nach Norden ent-
lang des Wegs nach Plötzenhof. Noch südlich vor dem Abzweig des Feldwegs zum Plötzensee 
verschwenkt die Leitungstrasse nach Nordwesten auf die bestehende Ackerfläche. Sie folgt hier 
dem Verlauf eines ehemaligen Wegs zum Plötzenhof. Weg und Gehöft existieren jedoch nicht 
mehr, so dass die exakte Lage der Telekom-Leitung schwer nachvollziehbar ist. Die TK-Leitung 
ist nach Angaben der Telekom außer Betrieb. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind darüber hin-
aus aber keine Anlagen/Leitungen von Ver- und Entsorgern im Plangebiet bekannt. Potenziell 
berührte Betreiber wurden im Rahmen der förmlichen Beteiligungsverfahren beteiligt und um Stel-
lungnahme bezüglich ihres Leitungsbestandes oder laufender Planungen gebeten.  
 

4. Planinhalt / Planungskonzept 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Plötzenhof“ will die Gemeinde Fichten-
höhe im Sinne einer Angebotsplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage schaffen. Die Umsetzung der geplanten baulichen Entwick-
lung soll durch einen Vorhabenträger erfolgen.  
 

4.1. Städtebauliches Konzept 

4.1.1 Vorhabenbeschreibung 

Nach derzeitigem Planungsstand soll ein Solarpark auf einer Fläche von ca. 100 ha errichtet 
werden. Bei effektiver Überplanung der Fläche wird von einer Gesamtleistung der PV-Anlage von 
bis zu 135 MW ausgegangen.  Der Solarpark besteht hierbei aus einer Vielzahl an Photovoltaik-
modulen, die linienförmig aneinandergereiht, aufgeständert und in parallelen Reihen angeordnet 
werden. Als Nebenanlagen kommen insbesondere Zentralwechselrichter und Trafostation dazu. 
Zur Aufständerung werden standardisierte, variabel fixierbare Gestelle eingesetzt, die vorab in 
den unbefestigten Untergrund gerammt werden, so dass keine Flächenversiegelungen durch 
Fundamente erforderlich werden. Mittels der Unterkonstruktion werden die Photovoltaikmodule 
in einem Neigungswinkel von etwa 15-20 Grad gen Süden ausgerichtet und untereinander zu 
Strängen verkabelt. Diese werden unterirdisch gebündelt zu den Wechselrichterstationen geführt. 

Die Höhe der Modultische beträgt etwa 3,50 m (Geländeoberfläche bis Moduloberkante). Der 
Abstand der unteren Modulkanten von dem am jeweiligen Punkt anstehenden Gelände beträgt 
ca. 0,8 m, um Verschattung durch Bewuchs und Verschmutzung durch vom Boden aufspritzen-
des Wasser zu vermeiden. Dieser Abstand ermöglicht auch eine entsprechende Unterhaltung 
bzw. Pflege des extensiven Grünlands, welches innerhalb des Solarparks auf der jetzigen Acker-
fläche entwickelt wird. 
Innerhalb der eingezäunten PV-Anlage werden Wege für die innere Erschließung angelegt, die 
im Wesentlichen aber nur für Bau und Wartung erforderlich sind und dementsprechend i. d. R. 
unversiegelt bleiben können. Die Einzäunung des Solarparks ist zur Sicherung der Anlage vor 
unbefugtem Betreten, Diebstahl sowie auch Vandalismus erforderlich. Zur Minderung der Barrie-
rewirkung und Gewährleistung der Durchlässigkeit für Kleintiere wird die Zaunanlage ohne Sockel 
und mit einem Abstand von mindestens 10 cm von der Geländeoberfläche errichtet.  
 

4.1.2 Prüfung der Standorteignung 

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach geeigneten Flächen für Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen hat die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree eine „Planungshilfe Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen“ (20.11.2020) erarbeitet, mit der entsprechende Empfehlungen und 
Argumentationshilfen bereitgestellt werden, die Kommunen unterstützt, Flächen hinsichtlich Ihrer 
Eignung für die Errichtung und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu bewerten und 
die Solaranlage gemeinsam mit den Vorhabenträgern sozial- und umweltverträglich zu gestalten.  



Bebauungsplan „Solarpark Plötzenhof“ der Fichtenhöhe 

Begründung                                                                      Stand: Entwurf / April 2025 

20 

Für eine einzelfallbezogene Bewertung bei der Aufstellung von Bauleitplänen können als metho-
dische Leitidee auch Positiv-, Einzelfall- und Ausschlusskriterien aus der „Gemeinsame Arbeits-
hilfe Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ (MLUK, MIL, MWAE August 2023) herangezogen werden. 

Unter Zuhilfenahme der vorgenannten Planungs-/Arbeitshilfen erfolgte vorbereitend zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Solarpark Plötzenhof“ und der Erarbeitung des Vorentwurfs eine 
grundlegende Standortprüfung entsprechend nachfolgender Tabellen, in denen die vorliegende 
Planung/der gewählte Standort in Bezug auf die jeweiligen Kriterien verbal bewertet wird. Zur 
besseren (visuellen) Nachvollziehbarkeit erfolgt ebenfalls eine grobe graphische Bewertungska-

tegorisierung in: 

dem Kriterium wird entsprochen / gute Eignung 

 

das Kriterium ist nicht einschlägig / durchschnittliche Eignung 

 

dem Kriterium wird nicht entsprochen / mindere Eignung 

 

Tabelle: Bewertung der Positivkriterien 

Positivkriterien 

Kriterium Bewertung 

Versiegelte Flächen und gesicherte Altlastenflächen, sofern dies mit den 
bodenschutzrechtlichen Anforderungen vereinbar ist. 

+ o - 

Die Flächen im Plangebiet sind unversiegelt. 
Altlastenflächen sind nicht bekannt. 

Landschaftsbildlich und ökologisch deutlich vorbelastete Flächen wie Klär-
anlagen 

+ o - 

Nordöstlich des Plangebietes befindet sich der Windpark Dolgelin-Libbenichen-Alt Mahlisch, der 
gegenwärtig mindestens 15 Windenergieanlagen umfasst, aber weiter ausgebaut wird. Im Osten 
liegt der Windpark Alt Mahlisch-Carzig mit 8 WEA. Das Landschaftsbild ist hierdurch entspre-
chend geprägt und vorbelastet.  

Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad und ohne ökologische 
Funktion 

+ o - 

Es befinden sich keine Konversionsflächen im Plangebiet. 

Sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen im Außenbe-
reich 

+ o - 

Es befinden sich keine brachliegenden, ehemals baulich genutzte Flächen im Plangebiet. 

Ertragsschwache, artenarme oder vorbelastete Acker- und Grünlandflä-
chen 

+ o - 

+ 

o 

- 
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Der Plangebiet befindet sich auf einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche. Gemäß 
Darstellungsdienst Landwirtschaftliches Ertragspotenzial (© GeoBasis-DE/LGB, 2023) liegen die 
Bodenzahlen in der Gemeinde überwiegend bei 30 - 50 und verbreitet < 30 (generalisierter Wert). 
Detailliertere teilflächenspezifische Bodenwertzahlen liegen für das Plangebiet vor und bestäti-
gen diese Einstufung. Die Minimal- und Maximalwerte von 23 bzw. 46 sind nur sehr kleinflächig 
im Plangebiet vertreten. Aus den teilflächenspezifischen Werten lässt sich für das Plangebiet 
eine durchschnittliche Bodenwertzahl von 33 ableiten.  
Das Plangebiet zählt zu den landwirtschaftlich benachteiligten Flächen Brandenburgs (Karte Be-
nachteiligte Gebiete 2020 © LGB - Dezernat 44). Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ist die 
Ackerfläche tendenziell als artenarm einzuschätzen.  
Vorbelastungen bestehen durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Aufgrund 
der hohen, landwirtschaftlich bedingten, Nitrateinträge ist das Plangebiet sowie die umgebenden 
Flächen gemäß § 13a der geänderten Düngeverordnung (DüV) großflächig als „Nitratbelastetes 
Gebiet“ ausgewiesen. 

Flächen im Umkreis von größeren Gewerbeansiedlungen + o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Umkreis von größeren Gewerbeansiedlungen. 

Flächen für die Windenergienutzung, sofern diese bereits mit Windkraft-
anlagen belegt sind und die Windenergienutzung nicht unzulässig einge-
schränkt wird 

+ o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines bestehenden Windparks. 

Deponien, sofern dies mit den abfallrechtlichen Anforderungen, dem Sa-
nierungserfordernis und den bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
(Standfestigkeit der baulichen Anlagen) vereinbar ist 

+ o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb einer Deponie. 

Vorbelastete Flächen im Nahbereich hochrangiger Verkehrs- bzw. Infra-
strukturtrassen sowie Verkehrsnebenflächen von Flugplätzen 

+ o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht auf vorbelasteten Flächen im Nahbereich hochrangiger Infra-
strukturtrassen oder Verkehrsnebenflächen von Flugplätzen 

Abbaugebiete kurz nach der Stilllegung in Abstimmung mit dem Nachnut-
zungskonzept und unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte 

+ o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von stillgelegten Abbaugebieten. 

 
Tabelle: Bewertung der Negativkriterien 

Negativkriterien 

Kriterium Bewertung 

Eignungsgebiete der Regionalplanung  

− Windenergienutzung 
+ o - 

Im Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung für die Region Oderland-Spree von 2018 
war für den Bereich des Plangebietes kein Windeignungsgebiet festgelegt worden. Der Teilregi-
onalplan wurde mit Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 30.09.2021 für unwirksam erklärt. 
Die Regionalversammlung der RGP Oderland-Spree hat am 13. Juni 2022 die Einleitung des 
Planverfahrens für einen (neuen) Sachlichen Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ beschlos-
sen. Nach derzeitigem Stand des Aufstellungsverfahrens liegen jedoch keine die Windenergie-
nutzung betreffenden verbindlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung vor.  
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Vorranggebiete der Regionalplanung 

− Freiraumverbund  

− Oberflächennahe Rohstoffe  

− Gewerblich-industrielle Vorsorgestandorte  

+ o - 

Der Integrierte Regionalplan Oderland-Spree befindet sich derzeit in Aufstellung. Im Vorentwurf 
wurden bereits erste Planinhalte zu den betreffenden Themenkomplexen erarbeitet, die aber für 
den Bereich des Plangebietes keine Betroffenheit von Vorranggebieten aufzeigen. Zudem liegen 
nach derzeitigem Stand des Aufstellungsverfahrens zum Regionalplan keine verbindlichen Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung auf regionalplanerischer Ebene vor. Eine verbindliche Ziel-
festlegung (Freiraumverbund Z 6.2) ergibt sich jedoch aus der Karte des am 1. Juli 2019 in Kraft 
getretenen LEP HR. Das Plangebiet liegt außerhalb des hierin festgelegten Freiraumverbunds.  

Vorbehaltsgebiete der Regionalplanung 

− Landwirtschaft  

− Hochwasserschutz  

− Regional bedeutsame Industrie- und Gewerbegebiete 

−  Siedlung 

+ o - 

Der Integrierte Regionalplan Oderland-Spree befindet sich derzeit in Aufstellung. Das Plankon-
zept für die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Siedlung und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft 
befindet sich noch in Erarbeitung/Abstimmung.  
Nachrichtlich übernommen in den Vorentwurf wurden Gebiete, die bei Hochwasserereignissen 
mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren (Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit - 
HQ100) überflutet werden. Die Vorbehaltsgebiete vorbeugender Hochwasserschutz umfassen 
die in den Risikokarten der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) ermittelten 
HQ200-Bereiche. Das Plangebiet befindet sich nicht in HQ100 oder HQ200-Bereichen.  
Vorbehaltsgebiete regional bedeutsames Gewerbegebiet sind von der vorliegenden Planung 
nicht betroffen. 

Landschaftsschutz 

− Freiraumverbund 
+ o - 

Das Plangebiet liegt außerhalb eines Freiraumverbunds (siehe Freiraumverbund Z 6.2 LEP HR). 

Natur- und Artenschutz 

− Naturschutzgebiete, Nationalpark, Naturparks  

− Fauna-Flora-Habitat-Gebiete und Special Protection Area  

− Kleinräumige Schutzgebiete (Naturdenkmale, gesetzlich ge-
schützte Biotope)  

− Kompensationsflächen für Eingriffe zum Arten- und Biotopschutz  

− Artenreiche Grünlandflächen (High Nature Value Flächen)  

+ o - 

Das Plangebiet liegt außerhalb der Schutzgebiete bzw. Flächen des Natur- und Artenschutzes. 

Schutz von Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgütern 

− Gebiete mit klimatischer Ausgleichsfunktion (Moore, Feuchtge-
biete, Retention) 

− Wasserschutzgebiete der Zone I 

− Geschützte Landschaftsbestandteile 

− Natur-, Bau- und Bodendenkmale, Denkmalschutzbereiche 

− Geschützte und ökologisch wertvolle Waldgebiete 

− Überschwemmungsgebiete (HQ100, HQ extrem) 

+ o - 
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Die betreffenden Gebiete/Bereiche werden durch die vorliegende Planung nicht berührt. 

Weitere 

− Militär- und Siedlungsflächen 

− Flächen der aktiven Rohstoffgewinnung mit Rahmen- und Haupt-
betriebsplänen 

+ o - 

Die betreffenden Flächen werden durch die vorliegende Planung nicht berührt. 

 
 
 

Abwägungskriterien 

Kriterium Bewertung 

Naturräumliche Gegebenheiten mit positiver Wirkung  

− Erosionsgefährdete Standorte 

− Trinkwasserschutzzone III 

Naturräumliche Gegebenheiten mit negativer Wirkung  

− Trinkwasserschutzzone I + II 

− unzerschnittene, störungsarme Räume 

− Höhenrücken, Kuppen, (Nord-) Hanglagen 

− Landwirtschaftliche Flächen mit hohem Ertragspotenzial 

− Hochwertiger Landschaftsbildbereich 

+ o - 

Gemäß INSPIRE View-Service Bodenerosionsgefährdung (© GeoBasis-DE/LGB, 2023) liegt im 
Plangebiet überwiegend eine mittlere Bodenerosionsgefährdung durch Wind vor. Im westlichen 
Bereich der nördlichen Teilfläche wird die Bodenerosionsgefährdung mit sehr hoch bewertet. 
Das Plangebiet befindet sich in keiner Trinkwasserschutzzone. 

Als unzerschnittene, störungsarme Räume gelten insbesondere die ehemaligen Truppen-
übungsplätze, Bergbaufolgelandschaften sowie die dünnbesiedelten Wald- und Seenlandschaf-
ten Brandenburgs. Das Plangebiet liegt außerhalb dieser Bereiche und ist durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung sowie den naheliegenden Windpark bereits vorbelastet. 
Das Gelände im Plangebiet stellt sich als nur leicht bewegt/wellig dar. Markante Kuppen, Hang-
lagen, insbesondere Nordhanglagen sind nicht vorhanden. 
Gemäß Darstellungsdienst Landwirtschaftliches Ertragspotenzial (© GeoBasis-DE/LGB, 2023) 
liegen die Bodenzahlen in der Gemeinde überwiegend bei 30 - 50 und verbreitet < 30 (generali-
sierter Wert). Aus den für das Plangebiet vorliegenden teilflächenspezifischen Werten lässt sich 
eine durchschnittliche Bodenwertzahl von 33 ableiten. Im deutschlandweiten Vergleich lässt sich 
den Ackerflächen im Plangebiet damit eine geringe Ertragsfähigkeit attestieren. In Brandenburg 
mit seinen vergleichsweise ungünstigen Bodenverhältnissen lassen sich die Ackerflächen im 
Plangebiet in die Klasse der Böden mit mittlerer Ertragsfähigkeit einstufen. 

Der als Bestandteil des Landschaftsprogramms Brandenburg (LaPro) im Jahr 2022 fortgeschrie-
bene Sachliche Teilplan „Landschaftsbild“ weist dem Landschaftsbild im Bereich des Plangebie-
tes eine geringe bis sehr geringe Bedeutung zu. 
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Infrastruktur mit positiver Wirkung 

− Verkehrsflächen 

− 110 m-Korridor Autobahn/Schiene 

− 110 m-Korridor Elektroenergie-Freileitungen (380/220kV) 

− Verkehrsnebenflächen (z. B. Flugplatz) 

+ o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht auf Verkehrsflächen oder innerhalb der betreffenden Infra-
strukturkorridore. Innerhalb der Gemeinde sind auch keine geeigneten Verkehrs(-neben)flächen 
vorhanden. Als Schienenweg verläuft die Bahnstrecke keines geeigneten Verkehrs Eberswalde–
Frankfurt (Oder) auf ca. 2 km Länge bei Carzig durch das Gemeindegebiet. Durch die Ortslage 
Carzig sowie den bestehenden Solarpark (Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 01/16 „So-
larpark Carzig“) ist der Korridor bereits auf etwa der Hälfte der Streckenlänge baulich genutzt. 
Eine Erweiterung des Solarparks ist geplant, eine entsprechende Sonderbaufläche „Freiflächen-
photovoltaik“ wird im Vorentwurf des Gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden 
Fichtenhöhe, Lindendorf und Vierlinden ausgewiesen. Darüber hinaus stehen hier aber keine 
Flächen im erforderlichen Umfang zur Verfügung. 

Energiewirtschaft mit positiver Wirkung 

Nächstgelegene/s/r 

− Biogasanlage 

− Umspannwerk 

− Energiespeicher 

− Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge 

− Tankstelle, Parkplatz, P+R 

− Elektrolyse-Anlage 

+ o - 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befinden sich keine der oben aufgeführten Anlagen in un-
mittelbarer Nähe zum Plangebiet. Der vor Ort bewirtschaftende Landwirtschaftsbetrieb betreibt 
selbst keine Biogasanlage, liefert jedoch Substrat an eine regionale Anlage. Aufgrund der vo-
raussichtlichen Leistung der geplanten PV-Anlage ist davon auszugehen, dass der produzierte 
Strom in das Hoch- oder Höchstspannungsnetz einzuspeisen und hierfür ein neues Umspann-
werk zu errichten ist. Hier können grundsätzlich auch die weiteren in oder im Umfeld der Ge-
meinde geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen einspeisen, um entsprechende Synergieef-
fekte zu nutzen. Elektrolyse-Anlagen sind gegenwärtig nicht Gegenstand der laufenden Planun-
gen, können aber auf Grundlage des § 14 BauNVO im Plangebiet als Nebenanlagen zugelassen 
werden. Die Festsetzungen des B-Plans berücksichtigen dies, so dass eine entsprechende Ent-
wicklung/Ergänzung der PV-Anlage offengehalten wird.  

Wirtschaft mit positiver Wirkung 

− Im Umkreis zu GE-/GI-Gebieten 
+ o - 

Das Plangebiet befindet sich nicht in unmittelbarer Umgebung zu den betreffenden Gebieten. 
Die Gemeinde Fichtenhöhe befindet sich im ländlichen Raum. Industrie- oder bedeutsame Ge-
werbegebiete sind hier im Allgemeinen nicht vorhanden und auf Städte mit zentralörtlicher Funk-
tion fokussiert.  

Biodiversität mit negativer Wirkung 

− Europäische Vogelschutzgebiete 

− Wildkorridore 

− Renaturierungsflächen 

+ o - 
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Das Plangebiet weder innerhalb noch im relevanten Umkreis von Europäischen Vogelschutzge-
bieten und Renaturierungsflächen. Auch befinden sich keine bekannten Wildkorridore im Bereich 
des Plangebietes.   

Ortsrandlage (Abstand zur Wohnbebauung) + o - 

Das Plangebiet hält zu allen umliegenden Ortslagen einen großen Abstand. Neu Mahlisch be-
findet sich mit ca. 750 m von allen umliegenden Ortslagen am nächsten zum Plangebiet. Auf-
grund der Entfernung und der alleebesäumten Gemeindestraße (Lietzen – Alt Mahlisch), die 
zwischen der Ortslage und dem Plangebiet verläuft, ist keine Sichtbeziehung gegeben. Die wei-
teren umliegenden Orte Lietzen, Vorwerk, Alt Mahlisch und Döbberin befinden sich in einem 
Abstand von ca. 1400 m bis 2300 m Entfernung, so dass auch von hier eine Sichtbarkeit des 
Plangebietes nicht gegeben ist. Dementsprechend erfolgt auch keine Umbauung von Ortslagen 
oder Beeinträchtigung von Siedlungsrändern 

Umkreis zu prägenden Hochbauten (Windenergieanlage, Funkmast etc.)  + o - 

Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein in Ausbau befindlicher Windpark mit derzeit 15 
Windenergieanlagen in ca. 1300 m Entfernung. Östlich besteht ein weiterer Windpark mit 8 WEA. 
Die Windenergieanlagen sind am geplanten Standort des Solarparks deutlich sichtbar und prä-
gen somit das Landschaftsbild. 

Landwirtschaftliche Flächen + o - 

Durch die Planung sollen landwirtschaftliche Ackerflächen in einem Umfang von ca. 100 ha in 
Anspruch genommen und zugunsten der Errichtung eines Solarparks umgewandelt werden. 
Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB soll die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder 
als Wald genutzter Flächen begründet werden. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä-
chen begründet sich zum einen im Mangel alternativer Standorte mit vergleichbarer Eignung im 
Gemeindegebiet. Wie sich aus der Bewertung der Positivkriterien ergibt, sind in der Gemeinde 
keine Konversionsflächen, sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte oder versiegelte 
Flächen vorhanden, auf denen sich die vorliegende Planung umsetzen ließe. Wald- oder (natür-
liche Gewässerflächen sind von Photovoltaiknutzung freizuhalten. Insofern ist die Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen Flächen zur Umsetzung der Planung erforderlich, insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt (§ 2 EEG). Wei-
tere Aspekte wie z. B. das Ertragspotenzial der Ackerflächen wurden in der Planung berücksich-
tigt. Weiterhin erfolgt die Planung in Abstimmung / im Einvernehmen mit dem betroffenen Land-
wirtschaftsbetrieb.  Nach Aufgabe der Photovoltaiknutzung wird die Anlage zurückgebaut. Da im 
Rahmen der Nutzung nur geringfügige Flächenversiegelungen erfolgen, kann das Plangebiet 
dann wieder uneingeschränkt einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 

 
Fazit: 
Aus der vorangehenden Bewertung des Standorts ergeben sich keine Aspekte, die einer Über-
planung der betroffenen Fläche zur Errichtung eines Solarparks entgegenstehen. Die Standort-
eignung ist grundsätzlich als gut einzuschätzen. Im Gemeindegebiet bestehen keine Standortal-
ternativen, die in Bezug auf die angewandten Kriterien in der Gesamtbewertung eine signifikant 
bessere Eignung aufweisen.  

Ende Januar 2024 wurde durch die Regionalversammlung Oderland-Spree die öffentliche Ausle-
gung des Entwurfs des TRP EE beschlossen. Der Entwurf definiert ein Kriteriengerüst, das auf 
den Kriterien der Gemeinsamen Arbeitshilfe Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufbaut, aber diese 
teilweise konkretisiert bzw. ergänzt. Gemäß Grundsatz G 1 des TRP EE ist dies im Rahmen der 
bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Zum Entwurf des Bebauungsplanes „Solar-
park Plötzenhof“ erfolgte daher eine entsprechende Bewertung der kommunalen Planung in Hin-
blick auf die Positiv-, Abwägungs- und Negativkriterien des Kriteriengerüstes (siehe Kapitel 
2.2.4).  
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4.2. Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung von Baugebieten nach der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) definiert. Die Baugebietsausweisungen legen fest, welche beson-
deren Arten von baulichen Nutzungen in den jeweiligen Baugebieten zulässig sind.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Plötzenhof“ wird ein sonstiges Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Das 
Sondergebiet gliedert sich in eine nördliche und südliche Teilfläche (SO 1 mit ca. 85,7 ha und 
SO 2 mit ca. 15,7 ha), die durch den Lietzener Weg voneinander getrennt werden. Die im Son-
dergebiet zulässigen Nutzungen bestimmen sich nach den hierzu im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen. 

Entsprechend der Zweckbestimmung, die durch die textliche Festsetzung Nr. 1.1 festgelegt ist, 
dient das Sondergebiet der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen). Zulässig sind Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen inklusive Wechselrichterstationen, Batteriespeicher und Transformatoren-/Netzeinspeise-
stationen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen wie Kabel und Kabelkanäle, 
Zaunanlagen, Einrichtungen und Anlagen zur Sicherheitsüberwachung, Materialcontainer, Stell-
plätze, Wartungsflächen und Zuwegungen. Auch Anlagen für die Speicherung von Elektroener-
gie, insbesondere zur Deckung des anlagenspezifischen Stromeigenbedarfs während der Nacht-
stunden sind zulässig. Diese Aufzählung ist nicht abschließend und stellt nur die regelmäßig im 
Zusammenhang mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage erforderlichen bzw. erwartbaren Anla-
gen dar. Gemäß § 14 BauNVO sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, 
soweit sie dem Nutzungszweck des Baugebietes dienen und seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. Des Weiteren regelt § 14 Abs. 4 BauNVO auch die Zulässigkeit von Anlagen zur Herstel-
lung und Speicherung von Wasserstoff als Nebenanlagen in Baugebieten. Hier wird auf § 249a 
Absatz 4 BauGB abgestellt, wonach derartige Anlagen nur zulässig sind, wenn 

▪ durch technische Vorkehrungen sichergestellt ist, dass der Wasserstoff ausschließlich 
aus dem Strom der auf Grundlage dieses B-Plans errichteten Photovoltaikanlage oder 
ergänzend dazu aus dem Strom sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
erzeugt wird, 

▪ die Größe der Grundfläche der zum Vorhaben gehörenden baulichen Anlagen 100 Quad-
ratmeter und der Höhenunterschied zwischen der Geländeoberfläche im Mittel und dem 
höchsten Punkt der baulichen Anlagen 3,5 Meter nicht überschreitet, 

▪ die auf Grundlage dieses B-Plans errichtete Photovoltaikanlage oder die sonstigen Anla-
gen zur Nutzung erneuerbarer Energien nicht bereits mit einem anderen Vorhaben zur 
Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff verbunden sind und 

▪ die Kapazität des Wasserstoffspeichers, sofern das Vorhaben einen solchen umfasst, die 
in der Spalte 4 zu der Zeile 2.44 der Stoffliste in Anhang I der Störfall-Verordnung ge-
nannte Mengenschwelle für Wasserstoff nicht erreicht. 

Durch die textliche Festsetzung 1.2 wird klargestellt, dass Anlagen zur Herstellung oder Speiche-
rung von Wasserstoff nach § 14 Abs. 4 Satz 1 BauNVO zugelassen werden können, auch wenn 
diese nicht Gegenstand der derzeitigen Planungen zur Errichtung einer Freiflächen-Photovolta-
ikanlage sind. 

Als Nebennutzung ist gemäß textlicher Festsetzung 1.3 eine landwirtschaftliche Nutzung zuläs-
sig, soweit die Photovoltaiknutzung hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Praxisrelevant ist im Zu-
sammenhang mit PV-Anlagen insbesondere die Nutzung durch Schafe oder Hühner, aber auch 
weitere abgestimmte Bewirtschaftungskonzepte sind nicht ausgeschlossen. 
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4.3. Maß der baulichen Nutzung 

Unter Zugrundelegung der örtlichen Situation im Plangebiet wird das Maß der baulichen Nutzung 
so festgesetzt, dass eine möglichst effektive bauliche Nutzung der zur Verfügung stehenden Flä-
chen und damit die Realisierung des geplanten Vorhabens gewährleistet werden kann.  

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Festlegung der zulässigen Grundfläche, die 
von baulichen Anlagen überdeckt werden darf in Verbindung mit der Höhe baulicher Anlagen als 
Höchstgrenze. Mit dem Maß der baulichen Nutzung wird Einfluss auf die Gestaltung der Gesamt-
anlage genommen. Die Festsetzungen zur Grundflächenzahl sowie zur zulässigen Höhe der bau-
lichen Anlagen beschränken sich auf das für die Umsetzung des geplanten Vorhabens erforder-
liche Maß. 
 

Grundflächenzahl 

Über die Grundflächenzahl (GRZ) wird festgelegt, wieviel Quadratmeter Grundstücksfläche von 
baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Die Berechnung der Grundflächenzahl erfolgt nach 
§ 19 BauNVO und bezieht sich auf die als sonstiges Sondergebiet ausgewiesene Fläche. Bei der 
Bestimmung des Anteils der überdeckten Grundstücksfläche werden die Bereiche zwischen den 
Modulreihen nicht auf die Grundfläche angerechnet. Maßgebend ist die sich aus der lotrechten 
Projektion der obersten und untersten Modulkante auf das darunter befindliche Terrain erge-
bende überdeckte Fläche. Hieraus lässt sich multipliziert mit der Modultischreihenlänge die durch 
die PV-Module überdeckte Fläche berechnen. Hinzuzurechnen sind weiterhin die Grundflächen 
der Wechselrichter-/Trafo- und Übergabestationen und ggf. sonstiger zulässiger Anlagen, durch 
die eine Versiegelung/Überbauung erfolgt. Entsprechend dem Planungsziel einer effektiven Bau-
landausnutzung wird die Grundflächenzahl auf 0,7 festgesetzt. Bei der Berechnung der GRZ ist 
die Gesamtfläche des Sondergebietes maßgebend.  

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl ist gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.1 nicht zuläs-
sig.  
 

Höhe baulicher Anlagen 

Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ist die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anla-
gen stets festzusetzen, wenn ohne ihre Festsetzung das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt 
werden können. Um die Höhenentwicklung der PV-Module sowie der weiteren baulichen Anlagen 
wirksam zu steuern und durch eine Minderung der Sichtbarkeit „von außen“ eine verträgliche 
Einpassung ins Landschaftsbild zu gewährleisten, wird die Oberkante baulicher Anlagen auf 
maximal 4,00 m festgesetzt. Dies gilt für alle Anlagenbestandteile der Photovoltaikanlage inklu-
sive Nebenanlagen.  Ein Überschreiten der zulässigen Höhe wird lediglich für Einrichtungen und 
Anlagen zur Sicherheitsüberwachung wie z. B. Antennenträger und Masten zugelassen, um de-
ren funktionsgerechte Wirkung zu gewährleisten. Aufgrund des untergeordneten Erscheinungs-
bildes der betreffenden Anlagen ist durch die Festsetzung der Ausnahme keine maßgebliche zu-
sätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu erwarten. Die Höhe der Zaunanlagen wird 
gesondert als örtliche Bauvorschrift (siehe Kapitel 5) geregelt. 

Als oberer Bezugspunkt gilt die Oberkante als höchster Punkt der jeweiligen baulichen Anlage. 
Als unterer Bezugspunkt gilt das anstehende Gelände in Meter über Normalhöhennull (NHN) des 
amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016. Die Höhen sind auf Grundlage des Digitalen Ge-
ländemodells (DGM) für das Land Brandenburg in einem 25 m-Raster in der Planzeichnung dar-
gestellt. Das DGM25 wurde direkt aus den Daten des DGM1 abgeleitet. Höhenmäßige Verände-
rungen der Geländeoberkante sind auszuschließen.  
 

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im sonstigen Sondergebiet durch Baugrenzen gemäß 
§ 23 Abs. 3 BauNVO definiert. Innerhalb der so definierten überbaubaren Grundstücksfläche sind 
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die Photovoltaikanlagen inkl. der Anlagenbestandteile zu errichten. Die Baugrenzen wurden in 
beiden Sondergebietsteilflächen umlaufend auf einen Abstand von 4 m zu benachbarten Flurstü-
cken außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bzw. zu Grün- und Verkehrsflä-
chen festgelegt. Ausnahme hiervon bildet der Einfahrtsbereich zur nördlichen Teilfläche, in dem 
sich auch der zum Erhalt festgesetzte Solitärbaum befindet. Dieser wurde zum Erhalt des Bau-
mes sowie zur Anordnung von Nebenanlagen und Stellplätzen von der überbaubaren Grund-
stücksfläche ausgenommen. 

Nebenanlagen (z. B. Zaunanlagen), Stellplätze, Zufahrten und Wartungsflächen sind gemäß 
textlicher Festsetzung Nr. 3.1 auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Zu 
beachten sind in diesem Zusammenhang aber unter anderem die bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften der BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) zu Abstandsflächen. 
 

4.5 Verkehrsflächen / Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Sondergebietes (Teilfläche SO 1) ist über die nördlich des 
Plangebietes verlaufende Gemeindestraße zwischen Lietzen und Alt Mahlisch (Kirschenweg) und 
im Weiteren über den hiervon in südliche Richtung abgehenden öffentlich gewidmeten Wirt-
schaftsweg (Weg zum Plötzenhof), der entlang der östlichen Grenze des Sondergebietes verläuft, 
sichergestellt. Die Erschließung der südlichen Teilfläche SO 2 erfolgt auf demselben Weg und 
ergänzend über den Wirtschaftsweg (Lietzener Weg), der zwischen beiden Teilflächen verläuft. 
Für die Erschließung wird jedoch nur ein kleiner Abschnitt des Wegs in südlicher Verlängerung 
des Wegs zum Plötzenhof benötigt. Die für die verkehrliche Erschließung erforderlichen Wege-
abschnitte sind in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Straßenver-
kehrsflächen entsprechend dem vorhandenen Bestand festgesetzt. Die festgesetzte Photovolta-
iknutzung bedingt während des Betriebs keinen dauerhaften Kfz-Verkehr. Verkehrsbewegungen 
sind hier lediglich für Wartungs-, Pflege- und Reparaturarbeiten zu erwarten. Mit erhöhtem Ver-
kehrsaufkommen ist lediglich während der Bauphase zu rechnen. 

Zur Anbindung des Sondergebietes an die öffentlichen Verkehrsflächen wurde für die Teilfläche 
SO 1 eine Einfahrt etwa auf Mitte der östlichen Sondergebietsgrenze festgelegt. Eine zweite Ein-
fahrt auf die nördliche Teilfläche ist im Bereich der Kreuzung von Weg zum Plötzenhof/Lietzener 
Weg vorgesehen. Die Einfahrt auf die südliche Teilfläche befindet sich ebenfalls in diesem Be-
reich. Ergänzend hierzu wurden Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Einfahrten/Über-
fahrten“ festgelegt, die im Bereich der beiden letztgenannten Einfahrten die Anbindung von Son-
dergebiet und öffentlichen Verkehrsflächen (durch die Grünflächen) herstellen. Diese Ein- bzw. 
Überfahrten wurden im Bereich bestehender Ackerzufahrten festgesetzt. Neben der Sicherstel-
lung der verkehrlichen Erschließung wird durch die Festlegung der Ein-/Zufahrten auf die Mini-
mierung zusätzlicher Versiegelungen und die Vermeidung von diesbezüglichen Eingriffen in die 
wegebegleitenden Gehölzbestände abgezielt. 

Die weitergehende Festsetzung von Verkehrsflächen zur inneren Erschließung des Sonderge-
bietes ist aufgrund der festgesetzten Art der baulichen Nutzung (Photovoltaik) nicht erforderlich. 
Das Anlegen von Zuwegungen ist innerhalb des Sondergebietes allgemein zulässig. 

4.6 Technische Ver- und Entsorgung 

Anlagen der technischen Ver- und Entsorgung des Plangebietes sind nicht erforderlich. Lediglich 
die Verlegung von Stromkabeln (unterirdisch) für die Einspeisung in das Stromnetz sowie zur 
Eigenversorgung der Anlagen ist zu sichern. Die Vorgabe des Verknüpfungspunktes mit dem 
öffentlichen Netz erfolgt nach Netzprüfung mit dem Netzbetreiber.   

Für den Betrieb der Photovoltaikanlagen ist kein Personal erforderlich. Demzufolge werden auch 
keine Aufenthaltsräume benötigt, die eine Wasserver- oder Abwasserentsorgung erfordern wür-
den. 

Eine gesonderte Niederschlagswasserbeseitigung ist bei der nur geringen Versiegelung der Flä-
chen nicht erforderlich. Somit kann eine örtliche Versickerung erfolgen.  
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Innerhalb des Plangebietes fällt kein Abfall an. 

In Ableitung der Richtwerte für den Löschwasserbedarf unter Berücksichtigung der baulichen 
Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung nach den technischen Regeln des DVGW; Ar-
beitsblatt W 405, sind für den Grundschutz von Photovoltaikanlagen ein Löschwasserbedarf von 
48 m³/h für die Dauer von 2 Stunden innerhalb des sich im Radius von 300 m um die Anlage 
erstreckenden Löschbereichs bereitzustellen. 

Die erforderliche Löschwassermenge wird von der Brandschutzdienststelle in Abhängigkeit von 
der baulichen Nutzung des Grundstückes festgelegt und ist im Baugenehmigungsverfahren nach-
zuweisen. 
 
 
4.7 Flächen für die Landwirtschaft  

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB werden in den Randbereichen des Plangebietes, in denen we-
gebegleitende Gehölzstrukturen bestehen, Flächen für die Landwirtschaft festgesetzt. Diese bil-
den Randstreifen mit Breiten zwischen ca. 11 m und 17 m zwischen der Sondergebietsfläche und 
den Gehölzreihen. Die unterschiedlichen Breiten resultieren aus den Bewirtschaftungsgrenzen, 
die in Abhängigkeit vorhandener Böschungen und der Baumstandorte von den Flurstücksgrenzen 
abweichen. Über die Flächen für die Landwirtschaft werden Puffer zwischen den betreffenden 
Gehölzbeständen und der für die Errichtung der Photovoltaikanlage bestimmte Sondergebietsflä-
che generiert, über die die Vermeidung von Schattenwurf und Gefahren durch Windbruch Be-
rücksichtigung finden. Da diese Bereiche für die Photovoltaiknutzung nur eingeschränkt nutzbar 
wären, soll den Belangen der Landwirtschaft hier insoweit Rechnung getragen werden, dass ins-
gesamt ca. 4 ha von einer Nutzungsänderung ausgenommen werden und die betreffenden Flä-
chen weiterhin dem bewirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieb zur Verfügung stehen. Eine inten-
sive ackerbauliche Nutzung wird aufgrund der Flächenzuschnitte nicht mehr als sinnvoll erachtet. 
Die als Konsequenz zu erwartende Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung wird aber 
hinsichtlich der chemischen Beeinträchtigung von Boden und Grundwasser in dem nach § 13a 
DüV (Düngeverordnung) als „nitratbelastet“ klassifizierten Gebiet positive Auswirkungen erwarten 
lassen. Für den Landwirt bleiben die Randstreifen prioritär als Zuwegungen zu angrenzenden 
Ackerflächen und als potenzielle Stilllegungsflächen erhalten.  
 

4.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Erhaltungsgebote 
 
Der innerhalb der nördlichen Teilfläche des Sondergebietes befindliche Solitärbaum (Rosskasta-
nie) wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b zum Erhalt festgesetzt. 
 

Maßnahmen zur Kompensation 

Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden im Text-Teil B Festsetzungen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft getroffen. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Solarpark Plötzenhof“ werden Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Flora und 
Fauna vorbereitet. Maßnahmen zur Kompensation dieser Eingriffe werden im Umweltbericht vor-
geschlagen und durch Übernahme in den Text-Teil B des Bebauungsplanes verbindlich. Die 
Maßnahmen zur Kompensation haben zum Ziel, den negativen Einfluss der zu erwartenden Bau-
maßnahmen auf den Boden- und Wasserhaushalt sowie die Lebensräume von Flora und Fauna 
so gering wie möglich zu halten und sind im Umweltbericht ausführlich beschrieben. Folgende 
Maßnahmen werden festgesetzt: 

▪ Die nicht versiegelten Flächen des Sondergebietes „Photovoltaik“ (98 % der SO-Fläche 
abzüglich der teilversiegelten Stellplätze, Wartungsflächen und Zuwegungen), einschließ-
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lich der Flächen zwischen den Modultischreihen, sind als extensives Grünland bzw. na-
turnahe Frischwiese zu entwickeln (siehe textliche Festsetzung 4.1 und Umweltbericht – 
Maßnahme A1).  

▪ Innerhalb des Sondergebietes „Photovoltaik“ sind zwischen den Modultischreihen insge-
samt 4 Feldlerchenstreifen mit einer Breite von jeweils 6m  in West-Ost-Richtung, davon 
3 Streifen in der Teilfläche SO 1 und 1 Streifen in der Teilfläche SO 2 anzulegen und als 
extensives Grünland bzw. naturnahe Frischwiese zu entwickeln (siehe textliche Festset-
zung 4.2 und Umweltbericht – Maßnahme VAFB4). 

▪ Zum Schutz des Bodens sind neu anzulegende Stellplätze, Zufahrten und Wartungsflä-
chen in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise auszuführen (siehe textliche Festsetzung 
4.3 und Umweltbericht – Maßnahme V3). 

 
Zuordnungsfestsetzungen 

Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB können Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten 
sind, oder auch an anderer Stelle im sonstigen Geltungsbereich des B-Plans festgesetzt werden. 

Obwohl die im Frühjahr und Sommer 2024 durchgeführten Kartierungen sowie die vorliegenden 
Grundlagendaten aus den letzten 5 Jahren nicht auf eine hohe Bedeutung des Plangebietes als  
Brutgebiet oder Jagd- bzw. Nahrungshabitat für die Wiesenweihe schließen lassen, erkennt die 
Gemeinde die hohe Bedeutung des Gesamtraumes sowie die besondere Verantwortung Bran-
denburgs für die Art an und setzt daher als freiwillige Maßnahme zur Stärkung des Reprodukti-
onserfolges der Wiesenweihe die Entwicklung einer extensiven Grünlandfläche außerhalb des 
für die Photovoltaiknutzung vorgesehenen Plangebietes fest. Die betreffende Fläche befindet sich 
im nordöstlichen Gemeindegebiet, am Rande des Naturschutzgebietes Oderhänge Mallnow und 
damit innerhalb eines vom Landesamt für Umwelt (LfU) ausgewiesenen Verbreitungsschwer-
punktes der Wiesenweihe.  

Unter 5.1 des Text-Teil B wird folgende textliche Festsetzung formuliert: 

▪ Als Maßnahme zur Sicherung von Neststandorten und  geeigneter Nahrungsflächen für 
die Wiesenweihe ist in der Gemarkung Carzig, Flur 2, Flurstück 43 eine Teilfläche von 
3,71 ha als extensives Grünland zu entwickeln. Die Fläche ist mit einer entsprechenden 
gebietsheimischen und standortgerechten Saatgutmischung anzusäen. Eine Bodenbear-
beitung, Düngung oder das Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig. 

Die textliche Festsetzung korrespondiert mit einer entsprechenden zeichnerischen Festsetzung 
einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft auf der Planurkunde.  

5. Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 BbgBO können örtliche Bauvorschriften auch durch einen 
Bebauungsplan erlassen werden. Über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfrie-
dungen erlässt die Gemeinde Fichtenhöhe folgende Vorschriften (siehe Teil B-Text):  

▪ Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt ist die Photovoltaikanlage einzufrie-
den. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf minimal 1,80 m und maximal 2,50 m über Ge-
ländeniveau betragen. Sie ist als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszu-
führen.  Um das Einwechseln von Wild zu verhindern, ist der Zaun entsprechend im Boden 
zu verankern und gegen das Hochheben durch Wild zu sichern. Zur Gewährleistung der 
Kleintierdurchgängigkeit sind bodenebene Durchlässe mit einer Größe von 10 x 20 cm in 
einem Abstand von 10 m vorzusehen. 
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Die Einfriedung dient der Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt. Die Durchlässe für 
Kleintiere ermöglicht den Austausch innerhalb und außerhalb der Umzäunung lebender Popula-
tionen. Da der zu errichtende eingezäunte Solarpark gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 8 BbgJagdG als be-
friedeter Bezirk gilt, wird mit der örtlichen Bauvorschrift nicht nur die Maximalhöhe der Einfriedung 
geregelt, sondern auch eine Mindesthöhe festgelegt, um das Einwechseln von Wild zu verhin-
dern. Die Einfriedung ist innerhalb des Sondergebiets zu errichten. Die festgesetzten Grünflächen 
sollen sowohl für den vor Ort wirtschaftenden Landwirt sowie auch für die Fauna frei zugänglich 
bleiben. 
 

6. Flächenbilanz 

 

7. Auswirkungen der Planung 

In § 1 Abs. 5 BauGB werden die Ziele und Grundsätze der Bauleitplanung benannt. Demnach 
soll die Bauleitplanung eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der All-
gemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie soll weiterhin dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen  
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Die Planungsleitlinien des § 1 Abs. 
6 BauGB konkretisieren diese allgemeinen Ziele und stellen wichtige öffentliche und private Be-  
lange dar, die in der Abwägung zu berücksichtigen sind.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Plötzenhof“ wurden insbesondere folgende 
Belange berücksichtigt: 
 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohnbevölkerung 

Mit der Aufstellung des B-Plans und der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Photovol-
taik“ bleiben gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. Weder im Geltungsbereich 
noch unmittelbar angrenzend bestehen Wohn- oder Arbeitsstätten. Die nächsten schutzbedürfti-
gen Nutzungen befinden sich in Neu Mahlisch (nördlich in ca. 750 m Entfernung), in Vorwerk 
(nordwestlich in ca. 1400 m Entfernung, Alt Mahlisch (westlich in ca. 1500 m Entfernung), Döb-
berin (südlich in ca. 1350 m Entfernung), Lietzen (westlich in ca. 2300 m Entfernung). Einzelge-
höft befinden sich in ca. 1100 m und 1600 m Entfernung (Südosten und Westen). 

Von der Photovoltaiknutzung im Sondergebiet gehen kaum relevanten Emissionen aus. Mit Lärm 
und Staub ist lediglich während der Bauphase (Errichtung der Photovoltaikanlage) zu rechnen. 

Nutzung Fläche [ha] Fläche [%] 

Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik“ ca. 101,66 92,1 

Verkehrsflächen ca. 1,05 1,0 

Flächen für die Landwirtschaft ca. 3,89 3,5 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft 

(externe Maßnahmenfläche) 
ca. 3,71 3,4 

Geltungsbereich B-Plan ca. 110,31 100  



Bebauungsplan „Solarpark Plötzenhof“ der Fichtenhöhe 

Begründung                                                                      Stand: Entwurf / April 2025 

32 

Grundsätzlich können Photovoltaikanlagen jedoch Blendwirkungen hervorrufen. Blend- und Stör-
wirkungen (Lichtimmissionen) gehören nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
formal zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für 
die Anwohner herbeizuführen. Zwar sind fast alle der heutigen auf dem Markt erhältlichen Stan-
dard-Module mit einer Antireflexbeschichtung versehen und werden von den Herstellern als 
„blendarm“ oder „blendfrei“ bezeichnet, jedoch ist dies nicht für alle Lichteinfallsrichtungen ge-
währleistet, so dass Blendwirkungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Aufgrund 
der zuvor genannten großen Abstände zu schutzbedürftigen Wohnnutzungen können Blend- und 
Störwirkungen hierauf aber sicher ausgeschlossen werden. Auch befinden sich keine klassifizier-
ten (übergemeindlichen) Straßen in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet, so dass auch hier keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurden in der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB betrachtet. Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter wurden hierin ermittelt und im Umweltbericht (als gesonderter Teil der Be-
gründung) beschrieben und bewertet. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten und stellt sich als vorwiegend inten-
siv genutzte Agrarfläche dar. Bodenversiegelungen erfolgen nur in geringem Maße durch das 
Rammen der Metallstützen (Unterkonstruktion) sowie bspw. die Wechselrichterstationen und sind 
zeitlich begrenzt (Rückbau nach Ablauf der Nutzung). Insofern sind keine wesentlichen Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt zu erwarten. Gleichermaßen ist von keinen erheblichen klimati-
schen Veränderungen durch die Anlage der Photovoltaikfreiflächenanlage auszugehen. Aufgrund 
der Lage abseits von Siedlungsstrukturen und touristisch genutzten Wanderwegen ist auch nicht 
mit Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild zu rechnen. 

Der Vermeidung und dem Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wird Rechnung 
getragen. Die ökologische Bilanzierung erfolgte in Anlehnung an die Hinweise zum Vollzug der 
Eingriffsregelung – HVE (MLUV 2009) im Umweltbericht. Die hierin erarbeiteten Kompensations-
maßnahmen wurden als textliche Festsetzungen in den Text-Teil B des Bebauungsplans aufge-
nommen. Das Schutzgut Biotope ist aufgrund der Inanspruchnahme von intensiv genutzten 
Ackerflächen nicht zu kompensieren. Das Schutzgut Boden wird durch die Voll- und Teilversie-
gelungen im Rahmen des Baues des Solarparks beeinträchtigt. Der bisher im Rahmen der inten-
siven Bewirtschaftung regelmäßig umgebrochene und mit Dünger und Pestiziden belastete Acker 
erfährt durch die Umwandlung in ein extensiv genutztes Grünland eine deutliche Aufwertung hin-
sichtlich der Biotopqualität, auch wir der Eingriff in das Schutzgut Boden hierdurch kompensiert. 

Im Bebauungsplanverfahren ist weiterhin zu prüfen, ob dem Vorhaben naturschutzrechtliche Ver-
bote, insbesondere solche nach § 44 BNatSchG, entgegenstehen. Hinsichtlich potentieller Aus-
wirkungen können grundsätzlich bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren unterschie-
den werden. Im Artenschutzfachbeitrag (integriert im Umweltbericht) wurde das relevante Arten-
spektrum auf Betroffenheit geprüft. Für möglicherweise betroffene Arten wurde ein Konzept aus 
Vermeidungs- und Minimierungs- sowie artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zur Kon-
fliktvermeidung erarbeitet. Unter Beachtung dieser Maßnahmen werden keine Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst.  
 

8.  Hinweise der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange 

Nachfolgend werden Hinweise aus der Behördenbeteiligung aufgeführt, die nicht Regelungsinhalt 
des Bebauungsplans sind, aber in nachfolgenden Genehmigungsverfahren, im Planvollzug oder 
während der Baumaßnahmen zu beachten sind. 
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Abfall und Bodenschutz 

Die untere Abfallwirtschafts-/Bodenschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland hat im 
Rahmen der Behördenbeteiligung folgende Hinweise erteilt, die bei Baumaßnahmen bzw. im 
Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren zu beachten sind: 

Im Bereich des Bebauungsplans „Solarpark Plötzenhof“ liegt nach derzeitigem Kenntnisstand 
eine Altablagerung mit der Bezeichnung „Altablagerung Plötzenhof“, Reg.-Nr. 0242640105, Ge-
markung Alt Mahlisch, Flur 3, Flurstücke 24 tlw., 25, 26, 27 tlw. vor. Ein Eingriff in den Ablage-
rungskörper ist zu vermeiden/untersagt. 

Sollten darüber hinaus umweltrelevante und/oder organoleptische Auffälligkeiten (Farbe, Geruch, 
Beschaffenheit, Material) im Boden, Bausubstanz und/oder Grundwasser festgestellt werden, 
sind diese gemäß § 31 BbgAbfBodG der UBB zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise um-
gehend zur Kenntnis zu geben. Die untere Abfallwirtschafts-/Bodenschutzbehörde ist an den fol-
genden baurechtlichen Genehmigungsverfahren, einschließlich gesamtheitlicher Erschließungs-
maßnahmen zu beteiligen. 
 

Denkmalschutz 

Das Landesamt für Denkmalpflege hat im Rahmen der Behördenbeteiligung Auskunft erteilt, dass 
im Bereich des Plangebietes derzeit keine Bodendenkmale im Sinne des BbgDSchG registriert 
sind. Ungeachtet dessen können im Zuge von Erdarbeiten aller Art noch nicht registrierten Bo-
dendenkmalen entdeckt werden. In diesen Fällen gilt § 11 BbgDSchG, wonach entdeckte Boden-
denkmale bzw. Funde (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, 
Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u. Ä.) unverzüglich der zuständigen Unteren Denk-
malschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologi-
schen Landesmuseum anzuzeigen sind. Die Entdeckungsstätte und die Funde sind bis zum Ab-
lauf einer Woche unverändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen 
vorgenommen werden können. Gemäß § 11 Abs. 3 BbgDSchG kann die Denkmalschutzbehörde 
diese Frist um bis zu 2 Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes 
dies erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeu-
tung ein besonderes öffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbe-
hörde um einen weiteren Monat verlängert werden. Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den 
Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (§ 11 Abs. 4 BbgDSchG). Die/der 
Veranlasser/in des Eingriffs in das Bodendenkmal hat die Kosten der fachgerechten Dokumen-
tation im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (§ 7 Abs. 3 BbgDSchG). 

Des Weiteren hat das Landesamt darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Planungssicherheit 
und um eventuell auftretende Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, für die/den Vorhaben-
träger/in die Möglichkeit besteht, eine bauvorbereitende archäologische Prospektion im Vorha-
benbereich durchführen zu lassen (vgl. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur über die denkmalrechtliche Erlaubnisfähigkeit von Anlagen zur Erzeugung 
und Nutzung erneuerbarer Energien [VV EED] vom 20. Juli 2023). Hierbei handelt es sich um 
eine kostengünstige und schnell durchführbare Maßnahme. In einem Abstand von 25 m werden 
Bodenproben entnommen und nach kulturellen Hinterlassenschaften (Tonscherben, Knochen, 
Metallgegenstände u. Ä.) untersucht. Fällt das Ergebnis der Prospektion positiv aus, sind weitere 
bodendenkmalpflegerische Maßnahmen gemäß § 7 Abs. 3, § 9 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 BbgD-
SchG abzuleiten und i. d. R. bauvorbereitend durchzuführen. Fällt das Ergebnis der Prospektion 
negativ aus, kann im untersuchten Abschnitt auf weitergehende Schutz- und Dokumentations-
maßnahmen verzichtet werden. 

Die bauausführenden Firmen sind über die genannten Auflagen und Denkmalschutzbestimmun-
gen zu unterrichten und zu ihrer Einhaltung zu verpflichten. 

Im Genehmigungsbescheid ist festzuhalten, dass nach dem Rückbau der Solaranlage das Tief-
pflügen oder sonstige intensive Bodeneingriffe im Rahmen des Rekultivierungsprozesses in aus-
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gewiesenen Bodendenkmalflächen nicht erlaubt sind. Sollten beim Rückbau der PV-Anlage Er-
deingriffe im Bereich von Bodendenkmalen stattfinden, sind diese nach § 9 BbgDSchG genehmi-
gungspflichtig. 

Geologie 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat im Rahmen der Behördenbeteiligung 
auf die Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht nach § 8ff Geologiedatengesetz (GeoIDG) 
hingewiesen. Diese Pflichten bestehen bei etwaig geplanten Bohrungen oder geologischen Un-
tersuchungen. 

Kampfmittelverdachtsflächen 

De Zentraldienst der Polizei Brandenburg (Kampfmittelbeseitigungsdienst) hat auf Neuerungen 
bei der Verlegung von Medienträgern hingewiesen. Für die Verlegung von Medienträgern und die 
damit verbundenen erforderlichen Bodeneingriffe in Bestandstrassen in Kampfmittelverdachtsge-
bieten ist eine Freistellung von Anträgen auf Grundstücksüberprüfung möglich. Weitere Hinweise 
hierzu sind unter nachfolgendem Link zu finden: 

https://polizei.brandenburg.de/fm/32/Merkblatt_Verlegung%20von%20Medien-
tra%CC%88gern%20in%20kampfmittelbelasteten%20Gebieten_Ma%CC%88rz%202025.pdf 
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